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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Gesetz 
über die Organisation der Ge-
richtsbehörden und der Staatsan-
waltschaft (GSOG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag  des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 161.1 Gesetz über die Organi-
sation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft vom 11.06.2009 
(GSOG) (Stand 01.07.2021) wird wie folgt 
geändert: 

   

Art.  1 
Gegenstand 

    

1 Dieses Gesetz regelt die Organisati-
on und Führung der Gerichtsbehörden 
und der Staatsanwaltschaft. 

1 Dieses Gesetz regelt die Organisation 
und Führung der Gerichtsbehörden und 
der Staatsanwaltschaft sowie die Zusam-
menarbeit mit dem Regierungsrat und 
dem Grossen Rat. 

   

                                                   
1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Es schafft die Rahmenbedingungen 
für eine effiziente Behördenorganisati-
on sowie die zeitgerechte Durchfüh-
rung der Gerichtsverfahren und der 
Strafverfolgung. 

    

3 Es bestimmt die Organe, welche die 
Aufsicht über die Gerichtsbehörden 
und die Staatsanwaltschaft ausüben. 

    

 Art.  3a 
Justizverwaltungsleitung 

   

 1 Die Justizverwaltungsleitung ist das 
gemeinsame Organ von Obergericht, 
Verwaltungsgericht und Generalstaats-
anwaltschaft für die Selbstverwaltung der 
Justiz. 

   

2 Grundsätze der Organisation 
und Führung 

2 Grundsätze der Organisation, 
Führung und Führung
Zusammenarbeit 

        

Art.  6 
Infrastruktur 

    

1 Für die Bereitstellung, die Bewirt-
schaftung und den Unterhalt der von 
den Gerichtsbehörden und der Staats-
anwaltschaft benötigten Grundstücke 
und Gebäude sowie Informatik- und 
Kommunikationssysteme sind die zu-
ständigen Direktionen der kantonalen 
Verwaltung verantwortlich. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Die Justizleitung meldet den Bedarf 
der Gerichtsbehörden und der Staats-
anwaltschaft frühzeitig bei der zustän-
digen Direktion an. Diese trägt deren 
Bedürfnisse unter Berücksichtigung 
der anwendbaren kantonalen Vorga-
ben angemessen Rechnung. 

2 Die JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
meldet den Bedarf der Gerichtsbehörden 
und der Staatsanwaltschaft frühzeitig bei 
der zuständigen Direktion an. Diese trägt 
deren Bedürfnisse unter Berücksichtigung 
der anwendbaren kantonalen Vorgaben 
angemessen Rechnung. 

   

 Art.  6a 
Antrags- und Vertretungsrecht der Justizverwaltungsleitung 

   

 1 Bei folgenden Geschäften in ihrem Auf-
gabenbereich hat die Justizverwaltungs-
leitung das Recht, dem Grossen Rat An-
träge zu stellen: 

   

 a Budget sowie Aufgaben- und Finanzplan 
gemäss Artikel 11, 

   

 b Geschäftsbericht und Tätigkeitsbericht,    

 c Kredite,    

 d parlamentarische Vorstösse.    

 2 Sie vertritt diese Geschäfte im Grossen 
Rat und bezeichnet eine Vertreterin oder 
einen Vertreter zur Wahrnehmung des 
Vertretungs- und Äusserungsrechts. 

   

 Art.  6b 
Mitwirkung des Regierungsrates bei Geschäften der Justiz-
verwaltungsleitung 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Justizverwaltungsleitung übermittelt 
ihre Geschäfte gemäss Artikel 6a dem 
Regierungsrat zuhanden des Grossen 
Rates, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

   

 2 Der Regierungsrat leitet die Geschäfte 
der Justizverwaltungsleitung unverändert 
an den Grossen Rat weiter. Er kann zu 
den Geschäften Stellung nehmen und 
eigene Anträge stellen. 

   

 Art.  6c 
Information 

   

 1 Der Regierungsrat oder die in der Sache 
zuständige Direktion informiert die Justiz-
verwaltungsleitung vorgängig über Ge-
schäfte, welche die Gerichtsbehörden und 
die Staatsanwaltschaft betreffen. Bei der 
Beschlussfassung werden die Anliegen 
der Justiz nach Möglichkeit berücksichtigt. 

   

 Art.  6d 
Zusammenarbeit zwischen Grossem Rat, Regierungsrat 
und Justizverwaltungsleitung 

   

 1 Der Grosse Rat, der Regierungsrat und 
die Justizverwaltungsleitung verständigen 
sich über ihre Zusammenarbeit. 

   

Art.  11 
Voranschlag, Aufgaben- und Finanzplan 

Art.  11 
VoranschlagBudget, Aufgaben- und Finanzplan 

   

1 Der Voranschlag und der Aufgaben- 
und Finanzplan gliedern sich in die 
folgenden Produktgruppen: 

1 Das BudgetDerVoranschlag und der 
Aufgaben- und Finanzplan gliedern sich in 
die folgenden Produktgruppen: 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-
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Mehrheit Minderheit 

a Zivil- und Strafgerichtsbarkeit,     

b Verwaltungsgerichtsbarkeit,     

c Staatsanwaltschaft.     

2 Verantwortlich für die Produktgruppe 
Zivil- und Strafgerichtsbarkeit ist das 
Obergericht, für die Produktgruppe 
Verwaltungsgerichtsbarkeit das Ver-
waltungsgericht und für die Produkt-
gruppe Staatsanwaltschaft die Gene-
ralstaatsanwaltschaft. 

    

3 Für die drei Produktgruppen wird 
gesamthaft eine Besondere Rechnung 
geführt. 

    

4 Der Voranschlag sowie der Aufga-
ben- und Finanzplan sind vor der Wei-
terleitung an den Regierungsrat der 
Justizkommission des Grossen Rates 
zur Kenntnis zu bringen. 

4 Das BudgetDerVoranschlag sowie der 
Aufgaben- und Finanzplan sind vor der 
Weiterleitung an den Regierungsrat der 
Justizkommission des Grossen Rates zur 
Kenntnis zu bringen. 

   

5 Der Regierungsrat übernimmt den 
durch die Justizleitung erarbeiteten 
Voranschlag und den Aufgaben- und 
Finanzplan unverändert in den Voran-
schlag und in den Aufgaben- und Fi-
nanzplan des Kantons und nimmt dazu 
Stellung. 

5 Der Regierungsrat übernimmt dasden 
durch die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung erarbeiteten 
BudgetVoranschlag und den Aufgaben- 
und Finanzplan unverändert in dasden 
BudgetVoranschlag und in den Aufgaben- 
und Finanzplan des Kantons und nimmt 
dazu Stellung. 

   

Art.  13 
Aufsicht und Oberaufsicht 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Das Obergericht, das Verwaltungsge-
richt, die Generalstaatsanwaltschaft 
und die Justizleitung stehen unter der 
Oberaufsicht des Grossen Rates. 

1 Das Obergericht, das Verwaltungsge-
richt, die Generalstaatsanwaltschaft und 
die JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
stehen unter der Oberaufsicht des Gros-
sen Rates. 

   

2 Die Zwangsmassnahmengerichte, 
das Wirtschaftsstrafgericht, das Ju-
gendgericht, die Regionalgerichte und 
die regionalen Schlichtungsbehörden 
stehen unter der Aufsicht des Oberge-
richts. 

    

3 Die Steuerrekurskommission, die 
Rekurskommission für Massnahmen 
gegenüber Fahrzeugführerinnen und 
Fahrzeugführern, die Enteignungs-
schätzungskommission und die Bo-
denverbesserungskommission stehen 
unter der Aufsicht des Verwaltungsge-
richts. 

    

4 Die Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte sowie die Jugendanwältinnen 
und Jugendanwälte stehen unter der 
Aufsicht der Generalstaatsanwalt-
schaft. 

    

6 Justizleitung 6 Justizleitung
Justizverwaltungsleitung 

        

Art.  17 
Zusammensetzung und Organisation 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Die Justizleitung ist das gemeinsame 
Organ von Obergericht, Verwaltungs-
gericht und Generalstaatsanwaltschaft. 

1 Aufgehoben.    

2 Sie setzt sich zusammen aus den 
Präsidentinnen oder Präsidenten des 
Obergerichts und des Verwaltungsge-
richts sowie der Generalstaatsanwältin 
oder dem Generalstaatsanwalt. 

2 SieDie Justizverwaltungsleitung setzt 
sich zusammen aus den Präsidentinnen 
oder Präsidenten des Obergerichts und 
des Verwaltungsgerichts sowie der Gene-
ralstaatsanwältin oder dem General-
staatsanwalt. 

   

 2a Der Vorsitz der Justizverwaltungslei-
tung wechselt jährlich. 

 2a Streichen. Antrag Kommissions-
minderheit. 

 2b Die Justizverwaltungsleitung fasst ihre 
Beschlüsse einstimmig. 

   

3 Sie regelt ihre Organisation und das 
Verfahren der Entscheidfällung durch 
Reglement. 

    

4 Bei Sitzungen der ständigen Kom-
missionen des Grossen Rates kann 
sich die Vertretung der Justizleitung 
durch Sachverständige begleiten las-
sen. 

4 Bei Sitzungen der ständigen Kommissi-
onen des Grossen Rates kann sich die 
Vertretung der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung durch Sachver-
ständige begleiten lassen. 

   

Art.  18 
Aufgaben und Ausgabenbefugnisse 

Art.  18 
Aufgaben und Ausgabenbefugnisse 

   

1 Die Justizleitung nimmt die folgenden 
Aufgaben wahr: 

1 Die Justizleitung Für die Selbstverwal-
tung der Justiz nimmt die Justizverwal-
tungsleitung die folgenden Aufgaben 
wahr: 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a Sie ist Ansprechpartnerin des Gros-
sen Rates und des Regierungsrates 
bei allen Fragen, die sowohl die Ge-
richtsbehörden als auch die Staats-
anwaltschaft betreffen. 

    

 a1 Das Obergericht, das Verwaltungsge-
richt und die Generalstaatsanwaltschaft 
geben zu Fragen, welche die Justiz be-
treffen, eigene Vernehmlassungen ab. 
Diese Vernehmlassungen können er-
gänzt werden durch eine Vernehmlas-
sung der Justizverwaltungsleitung. 

   

b Sie erstellt den Voranschlag, den 
Aufgaben- und Finanzplan und den 
Geschäftsbericht der Gerichtsbehör-
den und der Staatsanwaltschaft. 

b Sie erstelltverabschiedet dasden 
BudgetVoranschlag, den Aufgaben- und 
Finanzplan undsowie den Geschäftsbe-
richt der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft zuhanden des Gros-
sen Rates. 

   

 b1 Sie verabschiedet Kreditanträge zu-
handen des Grossen Rates, nachdem 
sie einen Bericht der Finanzdirektion 
eingeholt hat. 

   

 b2 Sie verabschiedet Antworten auf Fi-
nanzmotionen, Interpellationen und An-
fragen zuhanden des Grossen Rates. 

   

c Sie nimmt Stellung zu Regelungen 
des Regierungsrates, welche die Ge-
richtsbehörden oder die Staatsan-
waltschaft betreffen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

d Sie regelt die Ausgabenbefugnisse 
der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft im Rahmen der 
Vorschriften der Gesetzgebung über 
die Steuerung von Finanzen und 
Leistungen. 

d Sie regelt die Ausgabenbefugnisse der 
Gerichtsbehörden und der Staatsan-
waltschaft im Rahmen der Vorschriften 
der Kantonsverfassung (KV)1) und der 
FinanzhaushaltsgesetzgebungGesetz-
gebung über die Steuerung von Finan-
zen und Leistungen. 

   

e Sie unterbreitet dem Grossen Rat 
jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

e Sie unterbreitet direkt dem Grossen Rat 
jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

   

f Sie vertritt im Grossen Rat den Vor-
anschlag, den Aufgaben- und Fi-
nanzplan, den Geschäftsbericht und 
den Tätigkeitsbericht und bezeichnet 
zu diesem Zweck eine Vertreterin 
oder einen Vertreter. 

f Aufgehoben.    

g Sie nimmt die Verwaltungsaufgaben, 
welche die Gesetzgebung über die 
Steuerung von Finanzen und Leis-
tungen dem Regierungsrat für den 
Bereich der kantonalen Verwaltung 
einräumt, für die Bereiche der Ge-
richtsbarkeit und der Staatsanwalt-
schaft wahr, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. 

    

                                                   
1) BSG 101.1 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

h Sie kann mit Zustimmung der Justiz-
kommission des Grossen Rates 
nachkreditpflichtige Abweichungen 
der im Voranschlag beschlossenen 
Saldi bewilligen, wenn diese eine Mil-
lion Franken pro Produktgruppe nicht 
übersteigen. 

    

i Sie kann mit Zustimmung der Justiz-
kommission des Grossen Rates be-
reits vor der Bewilligung eines Nach-
kredits Verpflichtungen eingehen, 
wenn ein Aufschub für den Kanton 
erhebliche nachteilige Folgen hätte. 

    

k Sie ist im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben verantwortlich für die stra-
tegischen Leitlinien in den Bereichen 
Personal-, Finanz- und Rechnungs-
wesen sowie Informatikmanagement 
und führt darüber ein Controlling. Sie 
kann den Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft entsprechende 
Weisungen erteilen sowie die not-
wendigen Reglemente erlassen. 

    

 k1 Sie erteilt im Rahmen der Vorgaben 
der Personalgesetzgebung die Bewilli-
gungen für den Übertrag oder die Kom-
pensation in Geld für Jahresarbeits-
zeitsaldi, die am Ende eines Kalender-
jahres den anwendbaren Höchstsaldo 
überschreiten. 

 
Rückweisung an die Kommission 

k1 Streichen.  Antrag Kommissions-
mehrheit 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

l Sie koordiniert in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen der Sicher-
heitsdirektion und der Bau- und Ver-
kehrsdirektion den Erlass von strate-
gischen Leitlinien auf dem Gebiet der 
Sicherheit. 

 [FR: geändert]    

m Sie leitet die Stabsstelle für Res-
sourcen, regelt deren Organisation 
und Aufgaben durch Reglement und 
stellt deren Leitung sowie deren üb-
riges Personal an. 

    

2 Die Justizleitung beschliesst über 2 Aufgehoben.    

a neue einmalige Ausgaben bis eine 
Million Franken, 

    

b neue wiederkehrende Ausgaben bis 
200 000 Franken, 

    

c gebundene Ausgaben.     

Art.  19 
Stabsstelle für Ressourcen 

    

1 Die Justizleitung verfügt über eine 
Stabsstelle für Ressourcen, welche die 
Personaladministration, das Finanz- 
und Rechnungswesen sowie das In-
formatikwesen für die Gerichtsbehör-
den und die Staatsanwaltschaft in 
Zusammenarbeit mit deren Ressour-
cenverantwortlichen besorgt. 

1 Die JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
verfügt über eine Stabsstelle für Ressour-
cen, welche die Personaladministration, 
das Finanz- und Rechnungswesen sowie 
das Informatikwesen für die Gerichtsbe-
hörden und die Staatsanwaltschaft in 
Zusammenarbeit mit deren Ressourcen-
verantwortlichen besorgt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Die Leiterin oder der Leiter der 
Stabsstelle für Ressourcen nimmt mit 
beratender Stimme an den Sitzungen 
der Justizleitung teil. 

2 Die Leiterin oder der Leiter der Stabs-
stelle für Ressourcen nimmt mit beraten-
der Stimme an den Sitzungen der Justiz-
leitungJustizverwaltungsleitung teil. 

   

3 Die Stabsstelle arbeitet eng mit den 
Ressourcenverantwortlichen der Ge-
richtsbehörden und der Staatsanwalt-
schaft zusammen und kann diesen 
personal- und finanztechnische Wei-
sungen erteilen. 

    

Art.  21 
Wahl, Wiederwahl und Anzahl der Richterinnen und 
Richter 

    

1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, wählt der Grosse Rat alle 
Richterinnen und Richter. Er kann 
nach Anhörung des Obergerichts oder 
des Verwaltungsgerichts freie Stellen 
in Teilzeitstellen mit einem Beschäfti-
gungsgrad von mindestens 50 Prozent 
aufteilen. Mit der Wahl der teilzeitlich 
tätigen Richterinnen und Richter legt er 
deren Beschäftigungsgrad fest. 

    

2 Der Grosse Rat regelt durch Dekret     

a die Höchstzahl der Stellen für die 
hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter sowie für die Vorsitzenden 
der regionalen Schlichtungsbehör-
den, 

    



- 13 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b die Höchstzahl an Fachrichterinnen 
und Fachrichtern, Laienrichterinnen 
und Laienrichtern sowie Ersatzrichte-
rinnen und Ersatzrichtern, 

    

c die Wahlvoraussetzungen für Richte-
rinnen und Richter, soweit sie nicht 
durch dieses Gesetz bestimmt sind. 

    

3 …     

4 …     

5 …     

Art.  23 
Amtseid, Gelübde 

    

1 Alle vom Grossen Rat gewählten 
Mitglieder der Gerichtsbehörden und 
der Generalstaatsanwaltschaft legen 
vor ihrem Amtsantritt den Eid oder das 
Gelübde ab. Eine erneute Vereidigung 
ist nicht erforderlich bei der Wieder-
wahl direkt im Anschluss an die abge-
laufene Amtsdauer. 

    

2 Mit Ausnahme der Ersatzrichterinnen 
und Ersatzrichter werden die Richte-
rinnen und Richter der obersten Ge-
richte und die Mitglieder der General-
staatsanwaltschaft durch den Grossen 
Rat vereidigt. Die übrigen Richterinnen 
und Richter werden durch die Justizlei-
tung vereidigt. 

2 Mit Ausnahme der Ersatzrichterinnen 
und Ersatzrichter werden die Richterinnen 
und Richter der obersten Gerichte und die 
Mitglieder der Generalstaatsanwaltschaft 
durch den Grossen Rat vereidigt. Die 
übrigen Richterinnen und Richter werden 
durch die JustizleitungVertretung der je-
weiligen Gerichtsbarkeit innerhalb der 
Justizverwaltungsleitung vereidigt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Für den Eid oder das Gelübde sind 
die Formeln nach Artikel 3 des Geset-
zes vom 8. November 1988 über den 
Grossen Rat (GRG)1) anwendbar. 

3 Für den Eid oder das Gelübde sind die 
Formeln nach Artikel 3 der Geschäftsord-
nung des Gesetzes Grossen Rates vom 
8. November 1988 4. Juni 20132) 
(GO)über den Grossen Rat (GRG) an-
wendbar. 

   

 Art.  26a 
Aushilfe an den erstinstanzlichen Zivil- und Strafgerichten 

   

 1 Erstinstanzliche Richterinnen und Rich-
ter sowie Vorsitzende der Schlichtungs-
behörden sind zur Aushilfe an den erstin-
stanzlichen Gerichten und an den Schlich-
tungsbehörden verpflichtet. 

   

 2 Die Geschäftsleitung des Obergerichts 
entscheidet über die Aushilfe in Abspra-
che mit den betroffenen Gerichtsbehörden 
und nach Anhörung der betroffenen Rich-
terinnen und Richter bzw. der betroffenen 
Vorsitzenden der Schlichtungsbehörden. 

   

Art.  27 
Unvereinbarkeit in 
der Funktion 

Art.  27 
Unvereinbarkeit in¶ der Funktion [FR: unverändert] 

   

1 Die Mitglieder einer Gerichtsbehörde 
oder der Staatsanwaltschaft dürfen 
weder dem Grossen Rat noch dem 
Regierungsrat noch der kantonalen 
Verwaltung angehören. 

    

                                                   
1) Aufgehoben durch G vom 4. 6. 2013 über den Grossen Rat, BSG 151.21 
2) BSG 151.211 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen 
Fachrichterinnen und Fachrichter dür-
fen Mitglieder eines regionalen Ge-
richts nicht einer regionalen Schlich-
tungsbehörde angehören. 

    

Art.  28 
Unvereinbarkeit in der Person 

    

1 Ehegatten, eingetragene Partnerin-
nen oder Partner, Personen in fakti-
scher Lebensgemeinschaft sowie Ver-
wandte in gerader Linie dürfen nicht 
gleichzeitig als Richterinnen und Rich-
ter, Vorsitzende oder Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte demselben 
Gericht, derselben Schlichtungsbehör-
de oder der Generalstaatsanwaltschaft 
angehören. 

1 Ehegatten, eingetragene Partnerinnen 
oderund Partner, Personen in faktischer 
Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in 
gerader Linie dürfen nicht gleichzeitig als 
Richterinnen und Richter, Vorsitzende 
Stellen bei Gerichtsbehörden oder 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
demselben Gericht, derselben Schlich-
tungsbehörde oder bei der Staatsanwalt-
schaft bekleiden, die zueinander im Ver-
hältnis der Generalstaatsanwaltschaft 
angehörenunmittelbaren Über- und Un-
terordnung stehen. 

   

 2 Die in Absatz 1 genannten Personen 
dürfen nicht gleichzeitig als Richterinnen 
und Richter demselben Gericht oder als 
Vorsitzende derselben Schlichtungsbe-
hörde angehören. Sie dürfen auch nicht 
gleichzeitig als stellvertretende General-
staatsanwältinnen und stellvertretende 
Generalstaatsanwälte tätig sein. 

   

Art.  29 
Wählbarkeit 

Art.  29 
Wählbarkeit und Anstellungsvoraussetzungen 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, müssen die Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte über ein Anwaltspa-
tent oder das bernische Notariatspa-
tent verfügen. 

1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, müssen die Richterinnen und 
Richter sowie, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte sowie Jugendanwältinnen 
und Jugendanwälte über ein Anwaltspa-
tent oder das bernische Notariatspatent 
verfügen.  

   

2 Beide Amtssprachen verstehen und 
sprechen müssen 

    

a die hauptamtlichen Mitglieder des 
Obergerichts, 

    

b die Mitglieder des Verwaltungsge-
richts, 

    

c die Mitglieder des kantonalen 
Zwangsmassnahmengerichts, 

    

d die Mitglieder des Wirtschaftsstrafge-
richts, 

    

e die hauptamtlichen Mitglieder des 
Jugendgerichts, 

    

f die Präsidentin oder der Präsident 
und die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident der Steuerrekurskom-
mission, 

    

g die Präsidentin oder der Präsident 
der Rekurskommission für Mass-
nahmen gegenüber Fahrzeugführe-
rinnen und Fahrzeugführern, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

h die Präsidentin oder der Präsident 
der Enteignungsschätzungskommis-
sion, 

    

i die Präsidentin oder der Präsident der 
Bodenverbesserungskommission, 

    

k die oder der Vorsitzende der regiona-
len Schlichtungsbehörde Bern-
Mittelland, 

    

l die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt und deren oder 
dessen Stellvertretung. 

    

Art.  30 
Nebenbeschäftigungen und öffentliche Ämter 

    

1 Die hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter sowie die Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte bedürfen einer 
Bewilligung für die Ausübung von Ne-
benbeschäftigungen und öffentlichen 
Ämtern. 

1 Die hauptamtlichen Hauptamtliche Rich-
terinnen und Richter sowie die, Vorsitzen-
de der Schlichtungsbehörden, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte, Jugendan-
wältinnen und Jugendanwälte, Assistenz-
staatsanwältinnen und Assistenzstaats-
anwälte sowie Assistenzjugendanwältin-
nen und Assistenzjugendanwälte bedür-
fen einer Bewilligung für die Ausübung 
von Nebenbeschäftigungen und öffentli-
chen Ämtern. 

   

2 Die Bewilligung erteilt     

a die Justizkommission des Grossen 
Rates für die Mitglieder des Oberge-
richts, des Verwaltungsgerichts und 
der Generalstaatsanwaltschaft, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b das Obergericht und das Verwal-
tungsgericht je für die Mitglieder der 
von ihnen beaufsichtigten Gerichts-
behörden, 

    

c die Generalstaatsanwaltschaft für die 
Mitglieder der kantonalen und der 
regionalen Staatsanwaltschaften. 

    

3 Richterinnen und Richter dürfen kei-
ne Tätigkeit ausüben, welche die Erfül-
lung der Amtspflichten, die Unabhän-
gigkeit oder das Ansehen der Ge-
richtsbehörde beeinträchtigt. 

3 Richterinnen und Richter, Vorsitzende 
der Schlichtungsbehörden, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, Jugendanwäl-
tinnen und Jugendanwälte,  Assistenz-
staatsanwältinnen und Assistenzstaats-
anwälte sowie Assistenzjugendanwältin-
nen und Assistenzjugendanwälte dürfen 
keine Tätigkeit ausüben, welche die Erfül-
lung der Amtspflichten, die Unabhängig-
keit oder das Ansehen der Gerichtsbe-
hörde beeinträchtigt. 

   

4 Hauptamtliche Richterinnen und 
Richter dürfen Dritte nicht berufsmäs-
sig vor einer Gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde des Kantons vertreten. 

4 Hauptamtliche Richterinnen und Richter, 
Vorsitzende der Schlichtungsbehörden, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
Jugendanwältinnen und Jugendanwäl-
te, Assistenzstaatsanwältinnen und Assis-
tenzstaatsanwälte sowie Assistenzju-
gendanwältinnen und Assistenzjugend-
anwälte dürfen Dritte nicht berufsmässig 
vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbe-
hörde des Kantons vertreten. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

5 Mit Ausnahme der Mitglieder der 
Steuerrekurskommission dürfen ne-
benamtliche Richterinnen und Richter 
vor der Gerichtsbehörde, an der sie 
tätig sind, nicht berufsmässig Dritte 
vertreten. 

    

Art.  33 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, juristi-
sche und nichtjuristische Sekretärinnen 
und Sekretäre 

Art.  33 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, juristische 
und nichtjuristische Sekretärinnen¶ und Sekretäre [FR: 
unverändert] 

   

1 Die Gerichtsbehörden verfügen über 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichts-
schreiber sowie nichtjuristische Sekre-
tärinnen und Sekretäre. Deren Anzahl 
wird von der jeweiligen Gerichtsbehör-
de im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Mittel festgesetzt. 

    

 1a Die Gerichtsbehörden können bei Be-
darf nebenamtliche Gerichtsschreiberin-
nen und Gerichtsschreiber einsetzen. Der 
Grosse Rat regelt deren Entschädigung 
durch Dekret. 

   

2 Die Staatsanwaltschaft verfügt über 
juristische und nichtjuristische Sekretä-
rinnen und Sekretäre. Deren Anzahl 
wird von der jeweiligen Staatsanwalt-
schaft im Rahmen der ihr zur Verfü-
gung stehenden Mittel festgesetzt. 

2 Die Staatsanwaltschaft verfügt über 
juristische und nichtjuristische Sekretärin-
nen und Sekretäre. Deren Anzahl wird 
von der jeweiligen Staatsanwaltschaft im 
Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel festgesetzt. [FR: unverändert] 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 2a Die Jugendanwaltschaft verfügt über 
juristische und nichtjuristische Sekretärin-
nen und Sekretäre. Deren Anzahl wird 
von der leitenden Jugendanwältin oder 
vom leitenden Jugendanwalt im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel fest-
gesetzt. 

   

3 Die Gerichtsschreiberinnen und Ge-
richtsschreiber sowie die juristischen 
Sekretärinnen und Sekretäre verfügen 
in der Regel über ein Anwaltspatent 
oder das bernische Notariatspatent. 

    

4 Die Aufgaben und Kompetenzen der 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichts-
schreiber sowie der juristischen Sekre-
tärinnen und Sekretäre werden durch 
Reglement geregelt. Vorbehalten blei-
ben spezialgesetzlich geregelte Auf-
gaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten. 

    

5 Zur rechtsgültigen Besetzung des 
Spruchkörpers gehört eine Protokoll-
führerin oder ein Protokollführer. 

    

 Art.  33a 
Assistenzstaatsanwältinnen und Assistenzstaatsanwälte 
sowie Assistenzjugendanwältinnen und Assistenzjugendan-
wälte 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt über 
Assistenzstaatsanwältinnen und Assis-
tenzstaatsanwälte.  Deren Anzahl wird 
von der Generalstaatsanwaltschaft im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel festgesetzt. 

   

 2 Die Jugendanwaltschaft verfügt über 
Assistenzjugendanwältinnen und Assis-
tenzjugendanwälte. Deren Anzahl wird 
von der leitenden Jugendanwältin oder 
vom leitenden Jugendanwalt im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel fest-
gesetzt. 

   

 3 Die Assistenzstaatsanwältinnen und 
Assistenzstaatsanwälte sowie die Assis-
tenzjugendanwältinnen und Assistenzju-
gendanwälte müssen über ein Anwaltspa-
tent oder das bernische Notariatspatent 
verfügen. 

   

 4 Die Aufgaben und Kompetenzen der 
Assistenzstaatsanwältinnen und Assis-
tenzstaatsanwälte sowie der Assistenzju-
gendanwältinnen und Assistenzjugend-
anwälte werden durch das Einführungs-
gesetz vom 11. Juni 2009 zur Zivilpro-
zessordnung, zur Strafprozessordnung 
und zur Jugendstrafprozessordung (EG 
ZSJ)1) geregelt. 

   

Art.  38 
Plenum 

    

                                                   
1) BSG 271.1 



- 22 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Die hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter bilden das Plenum. 

    

2 Das Plenum nimmt die folgenden 
Aufgaben wahr: 

    

a die Festlegung der Grundsätze für 
die Zivil-, Straf- und Jugendgerichts-
barkeit sowie die Genehmigung der 
Strategie und des Konzepts über die 
Aufsicht und das Controlling, 

    

b den Erlass von Reglementen, insbe-
sondere über die Organisation und 
die Verwaltung des Gerichts sowie 
über die Aufsicht, 

    

c die Zuweisung der Richterinnen und 
Richter an die Abteilungen, an das 
Handelsgericht, die Aufsichtsbehörde 
in Betreibungs- und Konkurssachen 
und das Kindes- und Erwachsenen-
schutzgericht. 

    

d die Wahl der Abteilungspräsidentin-
nen und Abteilungspräsidenten, 

    

e die Wahl der Mitglieder der Anwalts-
aufsichtsbehörde und der Anwalts-
prüfungskommission, 

    

f die weiteren Wahlen, soweit diese 
nicht durch Reglement einem ande-
ren Organ des Obergerichts zuge-
wiesen sind, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

g die Vorschläge zuhanden des Gros-
sen Rates betreffend die Wahl der 
Präsidentin oder des Präsidenten 
des Obergerichts sowie die Errich-
tung von Teilzeitstellen, 

    

h die Genehmigung der Leistungsziele, 
des Voranschlags, des Aufgaben- 
und Finanzplanes sowie des Tätig-
keitsberichts zuhanden der Justizlei-
tung, 

h die Genehmigung der Leistungsziele, 
des BudgetsVoranschlags, des Aufga-
ben- und Finanzplanes sowie des Tätig-
keitsberichts zuhanden der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, 

   

i die Anstellung der Generalsekretärin 
oder des Generalsekretärs und die 
Bezeichnung der Stellvertreterin oder 
des Stellvertreters, 

    

k …     

l den Entscheid über Veränderungen 
des Beschäftigungsgrads von Ober-
richterinnen und Oberrichtern wäh-
rend der Amtsdauer mit dem Einver-
ständnis der Stelleninhaberinnen und 
Stelleninhaber, wenn die Summe der 
Stellenprozente dadurch nicht erhöht 
wird, 

    

m die Patentierung der Anwältinnen 
und Anwälte. 

    

Art.  39 
Geschäftsleitung 

    

1 Die Geschäftsleitung setzt sich zu-
sammen aus 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Obergerichts, 

    

b den Abteilungspräsidentinnen und 
Abteilungspräsidenten, 

    

c der Generalsekretärin oder dem 
Generalsekretär, 

    

 1a Die Generalsekretärin oder der Gene-
ralsekretär hat kein Stimmrecht. Sie oder 
er kann im eigenen Aufgabenbereich An-
träge stellen. 

   

2 Sie ist verantwortlich für die Ge-
richtsverwaltung und zuständig für alle 
Angelegenheiten, die nicht einem an-
deren Organ zugewiesen sind, insbe-
sondere für 

2 SieDie Geschäftsleitung ist verantwort-
lich für die Gerichtsverwaltung und zu-
ständig für alle Angelegenheiten, die nicht 
einem anderen Organ zugewiesen sind, 
insbesondere für 

   

a die Verabschiedung der Leistungs-
ziele, des Voranschlags, des Aufga-
ben- und Finanzplans sowie des Tä-
tigkeitsberichts zuhanden des Ple-
nums sowie die Verabschiedung des 
Geschäftsberichts zuhanden der Jus-
tizleitung, 

a die Verabschiedung der Leistungsziele, 
des BudgetsVoranschlags, des Aufga-
ben- und Finanzplans sowie des Tätig-
keitsberichts zuhanden des Plenums 
sowie die Verabschiedung des Ge-
schäftsberichts zuhanden der Justizlei-
tungJustizverwaltungsleitung, 

   

b die Anstellung der Gerichtsinspekto-
rin oder des Gerichtsinspektors auf 
Antrag der Präsidentin oder des Prä-
sidenten des Obergerichts, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

c die Anstellung der Gerichtsschreibe-
rinnen und Gerichtsschreiber und de-
ren Zuteilung an die Abteilungen auf 
Antrag der Abteilungspräsidentinnen 
und Abteilungspräsidenten, 

    

d die Anstellung des administrativen 
Personals und dessen Zuteilung auf 
Antrag des betreffenden Abteilungs-
präsidiums oder der Generalsekretä-
rin oder des Generalsekretärs, 

    

e die Wahl der Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter des kantonalen 
Zwangsmassnahmengerichts, des 
Wirtschaftsstrafgerichts und des Ju-
gendgerichts sowie die Wahl der 
Vorsitzenden der Geschäftsleitungen 
der Regionalgerichte und der Ge-
schäftsleiterinnen und Geschäftslei-
ter der regionalen Schlichtungsbe-
hörden, 

    

f die Verfügbarkeit genügender wis-
senschaftlicher oder administrativer 
Dienstleistungen, 

    

g die Aufsicht,     

h die Stellungnahmen an die Justiz-
kommission des Grossen Rates zur 
Wahl und Wiederwahl der Richterin-
nen und Richter, 

    



- 26 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

i den Entscheid über Veränderungen 
des Beschäftigungsgrads von Richte-
rinnen und Richtern der ersten In-
stanz während der Amtsdauer mit 
dem Einverständnis der Stelleninha-
berinnen und Stelleninhaber, wenn 
die Summe der Stellenprozente 
dadurch nicht erhöht wird, 

    

k die Einsetzung von ausserordentli-
chen Richterinnen und Richtern der 
ersten Instanz, 

    

l die regionale Zuordnung der erstin-
stanzlichen Richterinnen und Richter, 

    

m den Abschluss von Ressourcenver-
einbarungen mit den beaufsichtigten 
Gerichtsbehörden, 

    

n die Beschlussfassung über die admi-
nistrative Zusammenarbeit mit ande-
ren Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft, 

    

o den Abschluss von Vereinbarungen 
zur Übertragung von Verwaltungs-
aufgaben, 

    

p den Entscheid über die Aushilfe von 
Richterinnen und Richtern in anderen 
Abteilungen, 

    

q die Vorbereitung und Antragstellung 
in allen Geschäften des Plenums. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  41 
Generalsekretariat 

    

1 Die Generalsekretärin oder der Ge-
neralsekretär steht der Gerichtsverwal-
tung vor und unterstützt die Organe 
der Gerichtsleitung bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben. 

    

2 Sie oder er führt das Sekretariat des 
Präsidiums und des Plenums und leitet 
das Generalsekretariat. Sie oder er ist 
zuständig für das Personal-, Finanz- 
und Rechnungswesen, die übrigen 
zentralen Dienste und die Infrastruktur 
des Obergerichts, vorbehältlich der 
Zuständigkeiten der Stabsstelle für 
Ressourcen der Justizleitung. 

2 Sie oder er führt das Sekretariat des 
Präsidiums und des Plenums und leitet 
das Generalsekretariat. Sie oder er ist 
zuständig für das Personal-, Finanz- und 
Rechnungswesen, die übrigen zentralen 
Dienste und die Infrastruktur des Oberge-
richts, vorbehältlich der Zuständigkeiten 
der Stabsstelle für Ressourcen der Justiz-
leitungJustizverwaltungsleitung. 

   

3 Sie oder er koordiniert die Informati-
on der Öffentlichkeit. 

    

Art.  51 
Plenum 

    

1 Die hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter sowie die von der Justizkom-
mission des Grossen Rates ernannten 
ausserordentlichen Mitglieder des 
Verwaltungsgerichts bilden das Ple-
num. 

    

2 Das Plenum nimmt die folgenden 
Aufgaben wahr: 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a die Festlegung der Grundsätze für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie 
die Genehmigung der Strategie des 
Verwaltungsgerichts und des Kon-
zepts über die Aufsicht und das Con-
trolling, 

    

b den Erlass von Reglementen, insbe-
sondere betreffend die Organisation 
und die Verwaltung des Gerichts so-
wie über die Aufsicht, 

    

c die Wahl der Abteilungspräsidentin-
nen und Abteilungspräsidenten für 
drei Jahre, davon eine als Vizepräsi-
dentin oder einen als Vizepräsiden-
ten des Verwaltungsgerichts, 

    

d die Bezeichnung der neutralen Vor-
sitzenden des Schiedsgerichts in So-
zialversicherungsstreitigkeiten und 
der Vertretung des Verwaltungsge-
richts in weiteren richterlichen Be-
hörden, 

    

e die Vorschläge an den Grossen Rat 
betreffend die Wahl der Präsidentin 
oder des Präsidenten des Verwal-
tungsgerichts sowie die Errichtung 
von Teilzeitstellen, 

    

f die Stellungnahmen an die Justiz-
kommission des Grossen Rates zur 
Wahl und Wiederwahl der Richterin-
nen und Richter, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

g die Genehmigung der Leistungsziele 
und des Tätigkeitsberichts zuhanden 
der Justizleitung, 

g die Genehmigung der Leistungsziele 
und des Tätigkeitsberichts zuhanden 
der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, 

   

h die Anstellung der Generalsekretärin 
oder des Generalsekretärs und die 
Bezeichnung der Stellvertreterin oder 
des Stellvertreters, 

    

i den Entscheid über Veränderungen 
des Beschäftigungsgrads von Richte-
rinnen und Richtern während der 
Amtsdauer mit ihrem Einverständnis, 
wenn die Summe der Stellenprozen-
te dadurch nicht erhöht wird, 

    

k die Zuteilung der ausserordentlichen 
Mitglieder des Verwaltungsgerichts 
an die Abteilungen, 

    

l den Entscheid über die Aushilfe von 
Richterinnen und Richtern in anderen 
Abteilungen. 

    

Art.  52 
Geschäftsleitung 

    

1 Die Geschäftsleitung des Verwal-
tungsgerichts setzt sich zusammen 
aus 

    

a der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Verwaltungsgerichts, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b den Abteilungspräsidentinnen und 
Abteilungspräsidenten, 

    

c der Generalsekretärin oder dem 
Generalsekretär. 

    

2 Sie ist verantwortlich für die Ge-
richtsverwaltung und zuständig für alle 
Angelegenheiten, die nicht einem an-
deren Organ zugewiesen sind, insbe-
sondere für 

    

a die Verabschiedung der Leistungs-
ziele und des Tätigkeitsberichts zu-
handen des Plenums sowie die Ver-
abschiedung des Voranschlags, des 
Aufgaben- und Finanzplans und des 
Geschäftsberichts zuhanden der Jus-
tizleitung, 

a die Verabschiedung der Leistungsziele 
und des Tätigkeitsberichts zuhanden 
des Plenums sowie die Verabschiedung 
des BudgetsVoranschlags, des Aufga-
ben- und Finanzplans und des Ge-
schäftsberichts zuhanden der Justizlei-
tungJustizverwaltungsleitung, 

   

b die Genehmigung der Organisation 
der Abteilungen auf deren Antrag, 

    

c die Antragstellung an das Plenum auf 
Wahl der Abteilungspräsidentinnen 
und der Abteilungspräsidenten auf 
Antrag der Abteilungen, 

    

d die Anstellung oder Bezeichnung der 
Leiterin oder des Leiters Controlling 
auf Antrag der Präsidentin oder des 
Präsidenten des Verwaltungsge-
richts, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

e die Anstellung der Gerichtsschreibe-
rinnen und Gerichtsschreiber und de-
ren Zuteilung an die Abteilungen auf 
deren Antrag, 

    

f die Anstellung des administrativen 
Personals und dessen Zuteilung an 
die Abteilungen auf deren Antrag 
sowie an das Generalsekretariat auf 
Antrag der Generalsekretärin oder 
des Generalsekretärs, 

    

g die Verfügbarkeit genügender wis-
senschaftlicher und administrativer 
Dienstleistungen, 

    

h die Aufsicht,     

i die Einsetzung der ausserordentlichen 
Richterinnen und Richter der Ge-
richtsbehörden, die unter der Auf-
sicht des Verwaltungsgerichts ste-
hen, 

    

k den Abschluss von Ressourcenver-
einbarungen mit den beaufsichtigten 
Gerichtsbehörden, 

    

l die Beschlussfassung über die admi-
nistrative Zusammenarbeit mit ande-
ren Gerichtsbehörden und Direktio-
nen, 

    

m den Abschluss von Vereinbarungen 
zur Übertragung von Verwaltungs-
aufgaben, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

n die Vorbereitung und Antragstellung 
in allen Geschäften des Plenums. 

    

Art.  53 
Generalsekretariat 

    

1 Die Generalsekretärin oder der Ge-
neralsekretär steht der Gerichtsverwal-
tung vor und unterstützt die Organe 
der Gerichtsleitung bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben. 

    

2 Sie oder er führt das Sekretariat des 
Präsidiums sowie des Plenums und 
leitet das Generalsekretariat. Sie oder 
er ist zuständig für das Personal-, Fi-
nanz- und Rechnungswesen sowie die 
Infrastruktur des Verwaltungsgerichts 
vorbehältlich der Zuständigkeiten der 
Stabsstelle für Ressourcen der Justiz-
leitung. 

2 Sie oder er führt das Sekretariat des 
Präsidiums sowie des Plenums und leitet 
das Generalsekretariat. Sie oder er ist 
zuständig für das Personal-, Finanz- und 
Rechnungswesen sowie die Infrastruktur 
des Verwaltungsgerichts vorbehältlich der 
Zuständigkeiten der Stabsstelle für Res-
sourcen der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. 

   

3 Sie oder er koordiniert die Informati-
on der Öffentlichkeit. 

    

Art.  57 
Einzelrichterliche Zuständigkeit 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsge-
richts behandeln als Einzelrichterinnen 
oder Einzelrichter Beschwerden und 
Klagen, deren Streitwert 20 000 Fran-
ken nicht erreicht oder die zurückge-
zogen oder gegenstandslos werden 
oder auf die offensichtlich nicht einge-
treten werden kann; die Berechnung 
des Streitwerts richtet sich nach den 
Vorschriften der Schweizerischen Zi-
vilprozessordnung vom 19. Dezember 
2008 (ZPO)1). 

    

2 Sie entscheiden über Beschwerden     

a betreffend Erlass oder Stundung 
geschuldeter Abgaben sowie Ein-
räumung von Abgabeerleichterungen 
und Abgabevergünstigungen sowie 
Sicherstellungen, 

    

b gegen Zwischenverfügungen und 
Zwischenentscheide, einschliesslich 
solcher betreffend die unentgeltliche 
Rechtspflege , 

    

c gegen Nichteintretensverfügungen 
oder -entscheide, 

    

d gegen Abschreibungsverfügungen 
oder -entscheide, 

    

                                                   
1) SR 272 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

e nach Artikel 31 Absatz 2 des Einfüh-
rungsgesetzes vom 9. Dezember 
2019 zum Ausländer- und Integrati-
onsgesetz sowie zum Asylgesetz 
(EG AIG und AsylG)1). 

    

3 Sie genehmigen, soweit erforderlich, 
Vergleiche. 

    

4 Sie behandeln ferner all jene Ge-
schäfte, bei denen die Parteien über-
einstimmend Gutheissung beantragen, 
sowie die Geschäfte, welche die Ge-
setzgebung in die einzelrichterliche 
Zuständigkeit legt. 

    

5 Wo die Gesetzgebung die einzelrich-
terliche Zuständigkeit der Präsidentin 
oder des Präsidenten des Verwal-
tungsgerichts vorsieht, geht diese an 
die Präsidentin oder den Präsidenten 
der betreffenden Abteilung über. Eine 
in der Gesetzgebung vorgesehene 
einzelrichterliche Zuständigkeit einer 
Abteilungspräsidentin oder eines Ab-
teilungspräsidenten kann einem Mit-
glied der Abteilung übertragen werden. 

    

6 Die Einzelrichterin oder der Einzel-
richter kann eine Besetzung nach Arti-
kel 56 verlangen, wenn die rechtlichen 
oder tatbeständlichen Verhältnisse es 
rechtfertigen. 

    

                                                   
1) BSG 122.20 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

7 In Streitigkeiten vor dem Schiedsge-
richt in Sozialversicherungsstreitigkei-
ten genehmigt die oder der neutrale 
Vorsitzende Vergleiche und behandelt 
Gesuche und Klagen, die zurückgezo-
gen oder gegenstandslos geworden 
sind oder auf die offensichtlich nicht 
eingetreten werden kann. Sie oder er 
behandelt ferner all jene Geschäfte, 
bei denen die Parteien übereinstim-
mend Gutheissung beantragen. 

7 In Streitigkeiten vor dem Schiedsgericht 
in Sozialversicherungsstreitigkeiten ge-
nehmigt die oder der neutrale Vorsitzende 
Vergleiche und behandelt Gesuche und 
Klagen, die zurückgezogen oder gegen-
standslos geworden sind oder auf die 
offensichtlich nicht eingetreten werden 
kann. Sie oder er behandelt ferner all jene
die Geschäfte, bei denen die Parteien 
übereinstimmend Gutheissung beantra-
gen. 

   

Art.  61 
Spruchkörper 

    

1 Das kantonale Zwangsmassnah-
mengericht entscheidet als Einzelge-
richt. 

[FR: geändert]    

Art.  62 
Ersatzmitglieder und Aushilfe 

Art.  62 
Ersatzmitglieder und Aushilfe 

   

1 Das Obergericht bezeichnet die Er-
satzmitglieder; diese sind in der Regel 
Gerichtspräsidentinnen und Gerichts-
präsidenten der Region Bern-
Mittelland. 

    

2 Die hauptamtlichen Mitglieder des 
kantonalen Zwangsmassnahmenge-
richts sind zur Aushilfe als Gerichts-
präsidentinnen und Gerichtspräsiden-
ten des Regionalgerichts Bern-
Mittelland verpflichtet. 

2 Aufgehoben.    
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Im Bedarfsfall verständigen sich die 
betroffenen Geschäftsleitungen. Kom-
men sie zu keiner Einigung, entschei-
det die Geschäftsleitung des Oberge-
richts. 

3 Aufgehoben.    

Art.  66 
Ersatzmitglieder und Aushilfe 

Art.  66 
Ersatzmitglieder und Aushilfe 

   

1 Das Obergericht bezeichnet aus den 
Reihen der Gerichtspräsidentinnen 
und Gerichtspräsidenten die ordentli-
chen Ersatzmitglieder und bestimmt 
bei Bedarf und unter Berücksichtigung 
der Verfahrenssprache im Einzelfall 
ein ausserordentliches Ersatzmitglied. 

    

2 Die hauptamtlichen Mitglieder des 
Wirtschaftsstrafgerichts sind zur Aus-
hilfe als Gerichtspräsidentinnen und 
Gerichtspräsidenten in erster Linie des 
Regionalgerichts Bern-Mittelland ver-
pflichtet. 

2 Aufgehoben.    

3 Im Bedarfsfall verständigen sich die 
betroffenen Geschäftsleitungen. Kom-
men sie zu keiner Einigung, entschei-
det die Geschäftsleitung des Oberge-
richts. 

3 Aufgehoben.    

Art.  67 
Zusammensetzung und Sitz 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
ein Jugendgericht. Es setzt sich zu-
sammen aus Jugendgerichtspräsiden-
tinnen und Jugendgerichtspräsidenten 
sowie Fachrichterinnen und Fachrich-
tern. 

    

2 Das Obergericht wählt auf Antrag der 
Jugendgerichtspräsidentinnen und 
Jugendgerichtspräsidenten die Ge-
schäftsleiterin oder den Geschäftsleiter 
des Jugendgerichts. Die Wahl erfolgt 
für drei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. 

    

3 Mindestens eine Jugendgerichtsprä-
sidentin oder ein Jugendgerichtspräsi-
dent muss französischsprachig sein. 

    

4 Das Jugendgericht befindet sich am 
Sitz des Regionalgerichts Bern-
Mittelland und benützt dessen Infra-
struktur. 

    

5 Es tagt in der Regel am Sitz der regi-
onalen Dienststelle der Jugendanwalt-
schaft oder des Regionalgerichts. 

5 Es tagt in der Regel am Sitz der regiona-
len Dienststelle der Jugendanwaltschaft 
oder des örtlich zuständigen Regionalge-
richts. 

   

Art.  68 
Vertretung, Aushilfe 

Art.  68 
Vertretung, Aushilfe 

   

1 Die Jugendgerichtspräsidentinnen 
oder Jugendgerichtspräsidenten ver-
treten sich gegenseitig. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Sie sind zur Aushilfe als Gerichtsprä-
sidentinnen oder Gerichtspräsidenten 
der Regionalgerichte Bern-Mittelland 
und Berner Jura-Seeland verpflichtet. 

2 Aufgehoben.    

3 Im Bedarfsfall verständigen sich die 
betroffenen Geschäftsleitungen. Kom-
men sie zu keiner Einigung, entschei-
det die Geschäftsleitung des Oberge-
richts. 

3 Aufgehoben.    

Art.  72 
Geschäftsleitung 

    

1 Die Geschäftsleitung der Steuerre-
kurskommission setzt sich zusammen 
aus 

    

a der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten der Steuerrekurskommission, 

    

b der Vizepräsidentin oder dem Vize-
präsidenten, 

    

c der Leiterin oder dem Leiter des 
juristischen Sekretariats, die oder der 
vom Plenum angestellt wird. 

    

2 Die Mitglieder der Geschäftsleitung 
haben gleiches Stimmrecht. 

    

3 Die Geschäftsleitung ist verantwort-
lich für die Gerichtsverwaltung. Sie ist 
insbesondere zuständig für 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a die Verabschiedung des Voran-
schlags, des Aufgaben- und Finanz-
plans sowie des Geschäftsberichts 
und Tätigkeitsberichts zuhanden der 
zuständigen Organe, 

a die Verabschiedung des BudgetsVoran-
schlags, des Aufgaben- und Finanz-
plans sowie des Geschäftsberichts und 
Tätigkeitsberichts zuhanden der zustän-
digen Organe, 

   

b die Anstellung der Mitglieder des 
juristischen Sekretariats, der Bü-
cherexpertinnen und Bücherexperten 
sowie des Kanzleipersonals, 

    

c die Verfügbarkeit genügender wis-
senschaftlicher und administrativer 
Dienstleistungen, 

    

d sämtliche weitere Verwaltungsange-
legenheiten, die nicht in die Zustän-
digkeit des Plenums fallen. 

    

Art.  75 
Spruchkörper 

    

1 Die Rekurskommission für Mass-
nahmen gegenüber Fahrzeugführerin-
nen und Fahrzeugführern urteilt ge-
wöhnlich in Dreierbesetzung. Der 
Spruchkörper setzt sich zusammen 
aus einer oder einem Vorsitzenden 
sowie zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichtern. Den Vorsitz führt die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident. 

1 Die Rekurskommission für Massnahmen 
gegenüber Fahrzeugführerinnen und 
Fahrzeugführern urteilt gewöhnlich in 
Dreierbesetzung. Der Spruchkörper setzt 
sich zusammen aus einer oder einem 
Vorsitzenden sowie zwei Fachrichterinnen 
oder Fachrichtern. Den Vorsitz führt die 
Präsidentin, der Präsident, die Vizepräsi-
dentin oder der Vizepräsident. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 1a Die Rekurskommission für Massnah-
men gegenüber Fahrzeugführerinnen und 
Fahrzeugführern urteilt in Dreierbeset-
zung. Die Präsidentin, der Präsident, die 
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
entscheidet als Einzelrichterin oder als 
Einzelrichter, wenn eine Beschwerde 
zurückgezogen oder gegenstandslos wird, 
die Beschwerde sich gegen Zwischenver-
fügungen oder -entscheide richtet oder 
nicht darauf eingetreten werden kann. 

   

2 Sie urteilt unter Beizug von zwei wei-
teren Fachrichterinnen oder Fachrich-
tern über Streitigkeiten von grundsätz-
licher Bedeutung. 

2 SieDie Kommission urteilt unter Beizug 
von zwei weiteren Fachrichterinnen oder 
Fachrichtern über Streitigkeiten von 
grundsätzlicher Bedeutung. 

   

Art.  77 
Spruchkörper 

    

1 Die Enteignungsschätzungskommis-
sion urteilt in Dreierbesetzung. Der 
Spruchkörper setzt sich zusammen 
aus einer oder einem Vorsitzenden 
sowie zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichtern. Den Vorsitz führt die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident. 

1 Die Enteignungsschätzungskommission 
urteilt in Dreierbesetzung. Der Spruchkör-
per setzt sich zusammen aus einer oder 
einem Vorsitzenden sowie zwei Fachrich-
terinnen oder Fachrichtern. Den Vorsitz 
führt die Präsidentin, der Präsident, die 
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 1a Die Enteignungsschätzungskommission 
urteilt in Dreierbesetzung. Die Präsidentin, 
der Präsident, die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident entscheidet als Einzel-
richterin oder als Einzelrichter, wenn ein 
Gesuch, eine Klage oder eine Beschwer-
de zurückgezogen oder gegenstandslos 
wird oder nicht darauf eingetreten werden 
kann. 

   

2 Bei der Zusammensetzung des 
Spruchkörpers ist den regionalen Inte-
ressen angemessen Rechnung zu 
tragen. 

    

Art.  79 
Spruchkörper 

    

1 Die Bodenverbesserungskommission 
urteilt in Dreierbesetzung. Der Spruch-
körper setzt sich zusammen aus einer 
oder einem Vorsitzenden sowie zwei 
Fachrichterinnen oder Fachrichtern. 
Den Vorsitz führt die Präsidentin, der 
Präsident, die Vizepräsidentin oder der 
Vizepräsident. 

1 Die Bodenverbesserungskommission 
urteilt in Dreierbesetzung. Der Spruchkör-
per setzt sich zusammen aus einer oder 
einem Vorsitzenden sowie zwei Fachrich-
terinnen oder Fachrichtern. Den Vorsitz 
führt die Präsidentin, der Präsident, die 
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident. 

   

 1a Die Bodenverbesserungskommission 
urteilt in Dreierbesetzung. Die Präsidentin, 
der Präsident, die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident entscheidet als Einzel-
richterin oder als Einzelrichter, wenn eine 
Einsprache oder eine Beschwerde zu-
rückgezogen oder gegenstandslos wird 
oder nicht darauf eingetreten werden 
kann. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  81 
Zusammensetzung, Vorsitz und Spruchkörper 

    

1 Für jede Gerichtsregion besteht ein 
Regionalgericht. Das Regionalgericht 
Berner Jura-Seeland hat eine Aussen-
stelle im Berner Jura. 

    

2 Der Regierungsrat legt den Sitz des 
jeweiligen Regionalgerichts fest. 

    

3 Das Regionalgericht setzt sich aus 
Gerichtspräsidentinnen und Gerichts-
präsidenten, aus Fachrichterinnen und 
Fachrichtern sowie aus Laienrichterin-
nen und Laienrichtern zusammen. 

    

4 Mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen 
Verfahren nach Artikel 9 des Einfüh-
rungsgesetzes vom 11. Juni 2009 zur 
Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozess-
ordung (EG ZSJ)1) urteilt es in Zivilsa-
chen als Einzelgericht. In Strafsachen 
urteilt es als Einzelgericht oder als 
Kollegialgericht. 

4 Mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen 
Verfahren nach Artikel 9 des Einfüh-
rungsgesetzes vom 11. Juni 2009 zur 
Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessor-
dung (EG ZSJ) EG ZSJ urteilt es in Zivil-
sachen als Einzelgericht. In Strafsachen 
urteilt es als Einzelgericht oder als Kolle-
gialgericht. 

   

5 Den Vorsitz führt eine Gerichtspräsi-
dentin oder ein Gerichtspräsident. 

    

                                                   
1) BSG 271.1 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

6 In Strafsachen urteilt das Kollegialge-
richt in Dreier- oder Fünferbesetzung 
mit einer Gerichtspräsidentin oder 
einem Gerichtspräsidenten sowie zwei 
oder vier Laienrichterinnen und Laien-
richtern. 

    

Art.  83 
 

    

1 Das Obergericht bezeichnet aus dem 
Kreis der Gerichtspräsidentinnen und 
Gerichtspräsidenten der Regionalge-
richte Berner Jura-Seeland, Emmental-
Oberaargau sowie Oberland regionale 
Zwangsmassnahmenrichterinnen und 
Zwangsmassnahmenrichter sowie 
deren Stellvertretung. 

    

2 Die regionalen Zwangsmassnahmen-
richterinnen und Zwangsmassnahmen-
richter behandeln die bei den jeweili-
gen regionalen Staatsanwaltschaften 
anfallenden Haftsachen und treffen 
weitere ihnen gesetzlich zugewiesene 
Entscheide. 

2 Die regionalen Zwangsmassnahmen-
richterinnen und Zwangsmassnahmen-
richter behandeln die bei den jeweiligen 
regionalen Staatsanwaltschaften anfal-
lenden HaftsachenHaftanordnungen und 
Ersatzmassnahmen und treffen weitere 
ihnen gesetzlich zugewiesene Entschei-
de. 

   

3 Sind weder die hauptamtlichen Mit-
glieder des regionalen Zwangsmass-
nahmengerichts noch deren Stellver-
tretung erreichbar, so amtet an ihrer 
Stelle eine andere Gerichtspräsidentin 
oder ein anderer Gerichtspräsident des 
betreffenden Regionalgerichts. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  87 
Aushilfe 

Art.  87 Aufgehoben.    

1 Die Vorsitzenden der Schlichtungs-
behörden sind zur Aushilfe als Ge-
richtspräsidentinnen oder Gerichtsprä-
sidenten in erster Linie der jeweiligen 
Gerichtsregion oder in anderen regio-
nalen Schlichtungsbehörden verpflich-
tet. 

    

2 Im Bedarfsfall verständigen sich die 
betroffenen Geschäftsleitungen. Kom-
men sie zu keiner Einigung, entschei-
det die Geschäftsleitung des Oberge-
richts. 

    

Art.  89 
Zusammensetzung 

    

1 Die Staatsanwaltschaft setzt sich 
zusammen aus 

    

a der Generalstaatsanwältin oder dem 
Generalstaatsanwalt, 

    

b zwei Stellvertreterinnen oder Stellver-
tretern der Generalstaatsanwältin 
oder des Generalstaatsanwalts, 

    

c leitenden Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten, 

    

d Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

e der leitenden Jugendanwältin oder 
dem leitenden Jugendanwalt, die o-
der der gleichzeitig eine regionale 
Dienststelle leitet, 

e der leitenden Jugendanwältin oder dem 
leitenden Jugendanwalt, die oder der 
gleichzeitig eine regionale Dienststelle 
leitet, 

   

f Jugendanwältinnen und Jugendan-
wälten. 

    

2 Die beiden Amtssprachen müssen 
angemessen vertreten sein. 

    

Art.  90 
Generalstaatsanwaltschaft 

    

1 Die Generalstaatsanwaltschaft be-
steht aus der Generalstaatsanwältin 
oder dem Generalstaatsanwalt sowie 
deren oder dessen Stellvertreterinnen 
oder Stellvertretern. 

    

2 Die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt leitet die Staats-
anwaltschaft. Sie oder er ist für die 
fachgerechte und effiziente Strafver-
folgung verantwortlich. 

    

3 Sie oder er kann im Bereich der 
Staatsanwaltschaft Weisungen ertei-
len. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

4 Im Übrigen nehmen die General-
staatsanwältin oder der General-
staatsanwalt sowie deren Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter die ihnen 
gemäss Gesetz zukommenden Aufga-
ben wahr, insbesondere vor den für die 
Beurteilung von Beschwerden und 
Berufungen zuständigen Stellen des 
Obergerichts. Sie können diese Be-
fugnisse im Einzelfall an ein anderes 
Mitglied der Staatsanwaltschaft über-
tragen. 

    

5 Die Generalstaatsanwaltschaft ver-
fügt über eine Fachverantwortliche 
oder einen Fachverantwortlichen für 
Ressourcen. Sie oder er ist zuständig 
für das Personal-, Finanz- und Rech-
nungswesen sowie für die Informatik 
und die übrigen zentralen Dienste 
vorbehältlich der Zuständigkeiten der 
Stabsstelle für Ressourcen der Justiz-
leitung. 

5 Die Generalstaatsanwaltschaft verfügt 
über eine Fachverantwortliche oder einen 
Fachverantwortlichen für Ressourcen. Sie 
oder er ist zuständig für das Personal-, 
Finanz- und Rechnungswesen sowie für 
die Informatik und die übrigen zentralen 
Dienste vorbehältlich der Zuständigkeiten 
der Stabsstelle für Ressourcen der Justiz-
leitungJustizverwaltungsleitung. 

   

 II.    

 1. 
Der Erlass 151.21 Gesetz über den Gros-
sen Rat vom 04.06.2013 (Grossratsge-
setz, GRG) (Stand 01.01.2014) wird wie 
folgt geändert: 

   

Art.  2 
 

    

1 Dieses Gesetz regelt namentlich     
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a die Rechte und Pflichten der Mitglie-
der des Grossen Rates (Ratsmitglie-
der), 

    

b die Organisation und die Aufgaben 
des Grossen Rates, 

    

c die Beziehungen zwischen dem 
Grossen Rat und dem Regierungsrat 
sowie zwischen dem Grossen Rat 
und den obersten Gerichtsbehörden, 
der Generalstaatsanwaltschaft und 
der Justizleitung, 

c die Beziehungen zwischen dem Grossen 
Rat und dem Regierungsrat sowie zwi-
schen dem Grossen Rat und den obers-
ten Gerichtsbehörden, der General-
staatsanwaltschaft und der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, 

   

d das Verfahren im Grossen Rat.     

2 Es schafft die Rahmenbedingungen 
für einen effizienten Ratsbetrieb. 

    

Art.  4 
 

    

1 Der Grosse Rat übt die Oberaufsicht 
über den Regierungsrat, die Ge-
schäftsführung der obersten Gerichte, 
der Generalstaatsanwaltschaft und der 
Justizleitung sowie über die Verwal-
tung und die anderen Träger öffentli-
cher Aufgaben aus. 

1 Der Grosse Rat übt die Oberaufsicht 
über den Regierungsrat, die Geschäfts-
führung der obersten Gerichte, der Gene-
ralstaatsanwaltschaft und der Justizlei-
tungJustizverwaltungsleitung sowie über 
die Verwaltung und die anderen Träger 
öffentlicher Aufgaben aus. 

   

2 Die Oberaufsicht bezweckt die politi-
sche Kontrolle der Staatstätigkeit 
durch den Grossen Rat. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Sie erstreckt sich auf sämtliche 
Handlungen und Unterlassungen der 
zu beaufsichtigenden Organe. 

    

4 Sie respektiert den Grundsatz der 
Gewaltenteilung und umfasst insbe-
sondere weder die Befugnis, anstelle 
der beaufsichtigten Organe zu han-
deln, Entscheide zu ändern oder auf-
zuheben, noch eine inhaltliche Kontrol-
le richterlicher Entscheide. 

    

Art.  40 
Informationsrechte im Bereich Gerichtsbehörden und 
Staatsanwaltschaft 

    

1 Der Unabhängigkeit der kantonalen 
Gerichtsbehörden und der Staatsan-
waltschaft ist besonders Rechnung zu 
tragen. 

    

2 Informationsanfragen laufen grund-
sätzlich über die Justizleitung. 

2 Informationsanfragen laufen grundsätz-
lich über die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. 

   

3 Aufsichtskommissionen können di-
rekt verkehren 

    

a hinsichtlich der obersten Gerichte: 
mit deren Gerichtsleitungen, 

    

b hinsichtlich der übrigen Gerichtsbe-
hörden: nach Orientierung ihrer Auf-
sichtsorgane mit deren Geschäftslei-
tungen, 
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rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

c mit der Generalstaatsanwältin oder 
dem Generalstaatsanwalt sowie 
nach Orientierung der Aufsichtsorga-
ne mit der Staatsanwaltschaft. 

    

4 Im Übrigen sind die Bestimmungen 
von Artikel 34 bis 39 sinngemäss an-
wendbar. 

    

Art.  44 
Entbindung 

    

1 Zuständig für die Entbindung vom 
Amtsgeheimnis gegenüber Ratsorga-
nen ist der Regierungsrat oder die 
Justizleitung. 

1 Zuständig für die Entbindung vom Amts-
geheimnis gegenüber Ratsorganen ist der 
Regierungsrat oder die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. 

   

2 Aufsichtskommissionen gegenüber 
kann das Amtsgeheimnis nicht geltend 
gemacht werden. 

    

Art.  48 
Voranschlag 

Art.  48 
BudgetVoranschlag 

   

1 Der Grosse Rat beschliesst jährlich 
den Voranschlag, welcher der kurzfris-
tigen Steuerung von Finanzen und 
Leistungen dient. 

1 Der Grosse Rat beschliesst jährlich das 
Budgetden Voranschlag, welcheswelcher 
der kurzfristigen Steuerung von Finanzen 
und Leistungen dient. 

   

2 Er berät den Voranschlag spätestens 
im November des vorangehenden 
Jahres. 

2 Er berät das Budgetden Voranschlag 
spätestens im November des vorange-
henden Jahres. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Die mit der Vorberatung beauftragten 
Kommissionen erhalten den Voran-
schlag spätestens zweieinhalb Monate 
und der Grosse Rat spätestens einen 
Monat vor Beginn der Session. 

3 Die mit der Vorberatung beauftragten 
Kommissionen erhalten das Budgetden 
Voranschlag spätestens zweieinhalb Mo-
nate und der Grosse Rat spätestens ei-
nen Monat vor Beginn der Session. 

   

4 Der Voranschlag ist ein Bericht. Die 
Finanzseite des Voranschlags gilt als 
Beschlussantrag des Regierungsrates 
oder der Justizleitung. 

4 Das BudgetDer Voranschlag ist ein Be-
richt. Die Finanzseite des BudgetsVoran-
schlags gilt als Beschlussantrag des Re-
gierungsrates oder der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. 

   

Art.  49 
Aufgaben- und Finanzplan 

    

1 Der Regierungsrat und die Justizlei-
tung unterbreiten dem Grossen Rat 
jährlich den auf vier Jahre ausgerichte-
ten Aufgaben- und Finanzplan ein-
schliesslich der Investitionsplanung, 
welcher der mittelfristigen Steuerung 
von Finanzen und Leistungen dient. 

1 Der Regierungsrat und die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung unterbreiten dem 
Grossen Rat jährlich den auf vier Jahre 
ausgerichteten Aufgaben- und Finanzplan 
einschliesslich der Investitionsplanung, 
welcher der mittelfristigen Steuerung von 
Finanzen und Leistungen dient. 

   

2 Der Aufgaben- und Finanzplan ver-
knüpft im Sinne einer Gesamtschau 
Aufgaben und Finanzen und wird als 
rollende Planung jährlich überarbeitet. 

    

3 Er wird den mit der Vorberatung be-
auftragten Kommissionen und dem 
Grossen Rat gleichzeitig mit dem Vor-
anschlag unterbreitet. 

3 Er wird den mit der Vorberatung beauf-
tragten Kommissionen und dem Grossen 
Rat gleichzeitig mit dem BudgetVoran-
schlag unterbreitet. 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

4 Er wird dem Grossen Rat zur Ge-
nehmigung unterbreitet. Nicht geneh-
migte Teile des Aufgaben- und Fi-
nanzplans gehen mit Auflagen des 
Grossen Rates an den Regierungsrat 
zurück, welcher den Aufgaben- und 
Finanzplan dem Grossen Rat innert 
vier Monaten erneut zur Genehmigung 
unterbreitet. 

    

5.2 Geschäftsverkehr mit den 
obersten Gerichten, der Gene-
ralstaatsanwaltschaft und der 
Justizleitung 

5.2 Geschäftsverkehr mit den 
obersten Gerichten, der General-
staatsanwaltschaft und der Justiz-
leitungJustizverwaltungsleitung 

        

Art.  60 
 

    

1 Für den Verkehr zwischen dem 
Grossen Rat und den obersten Gerich-
ten, der Generalstaatsanwaltschaft 
und der Justizleitung gelten die Best-
immungen des Gesetzes vom 11. Juni 
2009 über die Organisation der Ge-
richtsbehörden und der Staatsanwalt-
schaft (GSOG)1) ergänzend. 

1 Für den Verkehr zwischen dem Grossen 
Rat und den obersten Gerichten, der Ge-
neralstaatsanwaltschaft und der Justizlei-
tungJustizverwaltungsleitung gelten die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 11. 
Juni 2009 über die Organisation der Ge-
richtsbehörden und der Staatsanwalt-
schaft (GSOG)2) ergänzend. 

   

Art.  61 
 

    

                                                   
1) BSG 161.1 
2) BSG 161.1 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-
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1 Ratsmitglieder, Kommissionen und 
Fraktionen können parlamentarische 
Initiativen und folgende parlamentari-
sche Vorstösse einreichen: 

    

a Motionen,     

b Finanzmotionen,     

c Postulate,     

d Interpellationen,     

e Anfragen.     

2 Parlamentarische Vorstösse richten 
sich 

    

a in der Regel an den Regierungsrat,     

b an das Büro des Grossen Rates, 
wenn sie sich auf ein ratseigenes 
Geschäft beziehen, 

    

c an die Justizleitung, wenn sie sich auf 
die Geschäftsführung oder Finanz-
haushaltsführung der Gerichtsbehör-
den oder der Staatsanwaltschaft be-
ziehen, wobei Motionen, ausser Fi-
nanzmotionen, ausgeschlossen sind. 

c an die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, wenn sie sich 
auf die Geschäftsführung oder Finanz-
haushaltsführung der Gerichtsbehörden 
oder der Staatsanwaltschaft beziehen, 
wobei Motionen, ausser nur Finanzmo-
tionen, ausgeschlossenInterpellationen 
und Anfragen zulässig sind. 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Bei Vorstössen an das Büro des 
Grossen Rates und an die Justizlei-
tung gelten die nachfolgenden Best-
immungen sowie die Ausführungsvor-
schriften in der Geschäftsordnung des 
Grossen Rates sinngemäss. 

3 Bei Vorstössen an das Büro des Gros-
sen Rates und an die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung gelten die nach-
folgenden Bestimmungen sowie die Aus-
führungsvorschriften in der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates sinngemäss. 

   

Art.  64 
Finanzmotion 

    

1 Die Finanzmotion beauftragt den 
Regierungsrat oder die Justizleitung, 
eine finanzseitig geforderte Massnah-
me im nächsten Voranschlag oder im 
nächsten Aufgaben- und Finanzplan 
zu ergreifen. 

1 Die Finanzmotion beauftragt den Regie-
rungsrat oder die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, eine finanzseitig 
geforderte Massnahme im nächsten 
BudgetVoranschlag oder im nächsten 
Aufgaben- und Finanzplan zu ergreifen. 

   

2 Beschliesst der Grosse Rat eine Fi-
nanzmotion zum Aufgaben- und Fi-
nanzplan, haben Regierungsrat oder 
Justizleitung mit dem folgenden Auf-
gaben- und Finanzplan zu berichten, 
wie sie die Motion umgesetzt haben. 
Weichen sie davon ab, haben sie dies 
in diesem folgenden Aufgaben- und 
Finanzplan einlässlich zu begründen. 

2 Beschliesst der Grosse Rat eine Fi-
nanzmotion zum Aufgaben- und Finanz-
plan, haben Regierungsrat oder Justizlei-
tungJustizverwaltungsleitung mit dem 
folgenden Aufgaben- und Finanzplan zu 
berichten, wie sie die Motion umgesetzt 
haben. Weichen sie davon ab, haben sie 
dies in diesem folgenden Aufgaben- und 
Finanzplan einlässlich zu begründen. 

   

Art.  65 
Postulat 
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Mehrheit Minderheit 

1 Das Postulat beauftragt den Regie-
rungsrat oder die Justizleitung abzu-
klären, Bericht zu erstatten und Antrag 
zu stellen, ob ein Erlass oder ein Be-
schluss ausgearbeitet, eine Massnah-
me ergriffen oder ein Bericht vorgelegt 
werden soll. 

1 Das Postulat beauftragt den Regierungs-
rat oder die Justizleitung abzuklären, Be-
richt zu erstatten und Antrag zu stellen, ob 
ein Erlass oder ein Beschluss ausgearbei-
tet, eine Massnahme ergriffen oder ein 
Bericht vorgelegt werden soll. 

   

Art.  66 
Interpellation und Anfrage 

    

1 Die Interpellation und die Anfrage 
verlangen vom Regierungsrat oder von 
der Justizleitung Auskunft über Ange-
legenheiten des Kantons. 

1 Die Interpellation und die Anfrage ver-
langen vom Regierungsrat oder von der 
JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
Auskunft über Angelegenheiten des Kan-
tons. 

   

2 Anfragen sind knapp zu halten und 
knapp und innert kurzer Frist zu be-
antworten. 

    

Art.  73 
Beratungsgegenstände 

    

1 Der Grosse Rat behandelt die ihm 
mit dem Sessionsprogramm auf Antrag 
von Ratsorganen, dem Regierungsrat 
oder der Justizleitung unterbreiteten 
Gegenstände, insbesondere Erlass- 
und Beschlussentwürfe, Berichte, par-
lamentarische Vorstösse, Anträge 
sowie Wahlvorschläge. 

1 Der Grosse Rat behandelt die ihm mit 
dem Sessionsprogramm auf Antrag von 
Ratsorganen, dem Regierungsrat oder 
der JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
unterbreiteten Gegenstände, insbesonde-
re Erlass- und Beschlussentwürfe, Berich-
te, parlamentarische Vorstösse, Anträge 
sowie Wahlvorschläge. 

   

Art.  89 
Besondere Rechnung des Grossen Rates 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Der Grosse Rat verfügt im Voran-
schlag des Kantons zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben über eigene finanzielle 
Mittel. 

1 Der Grosse Rat verfügt im BudgetVor-
anschlag des Kantons zur Erfüllung seiner 
Aufgaben über eigene finanzielle Mittel. 

   

2 Er führt eine Besondere Rechnung.     

Art.  100 
Aufgabe, Einsetzung und Organisation 

    

1 Bedürfen Vorkommnisse von grosser 
Tragweite der Klärung, kann der Gros-
se Rat nach Anhören des Regierungs-
rates, der obersten Gerichte, der Ge-
neralstaatsanwaltschaft, der Justizlei-
tung oder der anderen Träger öffentli-
cher Aufgaben eine parlamentarische 
Untersuchungskommission (PUK) 
einsetzen. Der Untersuchungskom-
mission obliegt hauptsächlich die poli-
tische Wertung der Vorkommnisse. 

1 Bedürfen Vorkommnisse von grosser 
Tragweite der Klärung, kann der Grosse 
Rat nach Anhören des Regierungsrates, 
der obersten Gerichte, der Generalstaats-
anwaltschaft, der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung oder der ande-
ren Träger öffentlicher Aufgaben eine 
parlamentarische Untersuchungskommis-
sion (PUK) einsetzen. Der Untersu-
chungskommission obliegt hauptsächlich 
die politische Wertung der Vorkommnisse. 

   

2 Die Einsetzung erfolgt durch Gross-
ratsbeschluss. Darin werden der Auf-
trag, die Grösse und Zusammenset-
zung, das Sekretariat und die finanziel-
len Mittel der parlamentarischen Un-
tersuchungskommission sowie eine 
Bestimmung hinsichtlich deren Auflö-
sung festgelegt. Der Grosse Rat wählt 
anschliessend die Mitglieder sowie die 
Präsidentin oder den Präsidenten der 
parlamentarischen Untersuchungs-
kommission. 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-
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Mehrheit Minderheit 

3 Die parlamentarische Untersu-
chungskommission ermittelt die Sach-
verhalte und beschafft weitere Beurtei-
lungsgrundlagen. Sie erstattet dem 
Grossen Rat Bericht und stellt ihm 
Antrag. 

    

Art.  104 
Stellung des Regierungsrates, der Justizleitung und der 
anderen Träger öffentlicher Aufgaben 

Art.  104 
Stellung des Regierungsrates, der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung und der anderen Träger öffentli-
cher Aufgaben 

   

1 Der Regierungsrat hat das Recht, 
den Beweisaufnahmen gemäss Artikel 
102 Absatz 2 Buchstaben b bis f bei-
zuwohnen und Ergänzungsfragen zu 
stellen sowie in die herausgegebenen 
Akten und in die Gutachten, Berichte 
und Einvernahmeprotokolle der Unter-
suchungskommission Einsicht zu 
nehmen. 

    

2 Die parlamentarische Untersu-
chungskommission kann dieses Recht 
einschränken oder verweigern, wenn 
das Interesse an der Untersuchung 
oder der Schutz betroffener Personen 
es erfordert. Sie teilt in diesem Fall 
dem Regierungsrat den wesentlichen 
Inhalt mündlich oder schriftlich mit. 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Der Regierungsrat kann sich zu-
nächst vor der parlamentarischen Un-
tersuchungskommission zum Ergebnis 
der Untersuchung und anschliessend 
gegenüber dem Grossen Rat mit ei-
nem Bericht äussern. Bei einer Unter-
suchung hinsichtlich anderer Träger 
öffentlicher Aufgaben kann der Regie-
rungsrat vorgängig eine Stellungnah-
me der betroffenen Trägerschaft ein-
holen. 

    

4 Er bezeichnet ein Mitglied aus seiner 
Mitte, das ihn gegenüber der parla-
mentarischen Untersuchungskommis-
sion vertritt. Dieses kann seinerseits 
für die Wahrnehmung der Rechte des 
Regierungsrates gemäss Absatz 1 
eine geeignete Person beauftragen. 

    

5 Für die Justizleitung gelten die Best-
immungen dieses Artikels sinngemäss. 

5 Für die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung gelten die Best-
immungen dieses Artikels sinngemäss. 

   

 2. 
Der Erlass 153.01 Personalgesetz vom 
16.09.2004 (PG) (Stand 01.05.2021) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  7 
Steuerungsinstrumente 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Der Regierungsrat und die Justizlei-
tung schaffen Instrumente zur Über-
wachung und Steuerung der Personal-
kosten und der Stellenentwicklung und 
stimmen diese aufeinander ab. 

1 Der Regierungsrat und die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung schaffen Instru-
mente zur Überwachung und Steuerung 
der Personalkosten und der Stellenent-
wicklung und stimmen diese aufeinander 
ab. 

   

Art.  7a 
Stellenplanung und HR-Reporting 

    

1 Zur Steuerung und Überwachung des 
Personalbestandes und des Personal-
aufwandes in den Direktionen und der 
Staatskanzlei wird ein Stellenplan ge-
führt. 

    

2 Er wird dem Grossen Rat jährlich 
vom Regierungsrat zusammen mit 
dem Voranschlag zur Kenntnis ge-
bracht. 

2 Er wird dem Grossen Rat jährlich vom 
Regierungsrat zusammen mit dem 
BudgetVoranschlag zur Kenntnis ge-
bracht. 

   

3 Im Rahmen des jährlichen HR-
Reportings publiziert die zuständige 
Stelle der Finanzdirektion detaillierte 
statistische Personalkennzahlen bis 
auf Stufe Amt und Gehaltsklasse. 

    

Art.  8 
Personalverbände 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Der Regierungsrat oder die von ihm 
bestimmten Organisationseinheiten 
sowie die Justizleitung informieren die 
Personalverbände rechtzeitig über alle 
wichtigen Personalangelegenheiten, 
insbesondere über Pläne für umfas-
sende Reorganisationen und die Auf-
hebung von Stellen in grösserem Um-
fang. 

1 Der Regierungsrat oder die von ihm 
bestimmten Organisationseinheiten sowie 
die JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
informieren die Personalverbände recht-
zeitig über alle wichtigen Personalangele-
genheiten, insbesondere über Pläne für 
umfassende Reorganisationen und die 
Aufhebung von Stellen in grösserem Um-
fang. 

   

2 Der Regierungsrat oder seine Dele-
gation hört die Personalverbände an, 
bevor er wesentliche Bestimmungen 
über das Arbeitsverhältnis erlässt, 
ändert oder aufhebt sowie bevor er die 
jährlichen Gehaltsmassnahmen be-
schliesst. 

    

3 Eine Delegation des Regierungsrates 
oder der Justizleitung führt nach Be-
darf Gespräche mit den Personalver-
bänden. 

3 Eine Delegation des Regierungsrates 
oder der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung führt nach Be-
darf Gespräche mit den Personalverbän-
den. 

   

Art.  18 
Abweichende Regelungen im Einzelfall 

    

1 In begründeten Einzelfällen können 
von den Bestimmungen der Personal-
gesetzgebung punktuell abweichende 
Arbeitsverträge abgeschlossen wer-
den. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Abweichungen sind insbesondere 
zulässig für Beendigungsfristen und -
gründe, Folgen der Beendigung, die 
Bemessung des Gehalts, die Regelung 
von Nebenbeschäftigung, Ferien und 
Urlaub. 

    

3 Soweit nicht der Regierungsrat als 
Anstellungsbehörde für den Abschluss 
des Arbeitsvertrags zuständig ist, sind 
es die Direktionen oder die Staats-
kanzlei sowie die diesem Gesetz un-
terstellten Anstalten mit eigener 
Rechtspersönlichkeit im Einvernehmen 
mit der zuständigen Stelle der Finanz-
direktion. Der Arbeitsvertrag wird im 
Einvernehmen mit der Direktion für 
Inneres und Justiz abgeschlossen, 
wenn die Finanzdirektion betroffen ist. 

    

4 Die Justizleitung, das Obergericht, 
das Verwaltungsgericht, die übrigen 
verwaltungsunabhängigen Verwal-
tungsjustizbehörden und die General-
staatsanwaltschaft sind in ihrem jewei-
ligen Bereich zuständig für den Ab-
schluss punktuell abweichender Ar-
beitsverträge. Die zuständige Stelle 
der Finanzdirektion nimmt vorgängig 
dazu Stellung. 

4 Die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, das Oberge-
richt, das Verwaltungsgericht, die übrigen 
verwaltungsunabhängigen Verwaltungs-
justizbehörden und die Generalstaatsan-
waltschaft sind in ihrem jeweiligen Bereich 
zuständig für den Abschluss punktuell 
abweichender Arbeitsverträge. Die zu-
ständige Stelle der Finanzdirektion nimmt 
vorgängig dazu Stellung. 

   

Art.  19 
Anstellungsbehörde 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Anstellungsbehörden sind der Regie-
rungsrat, die Justizleitung, das Ober-
gericht, das Verwaltungsgericht, die 
übrigen verwaltungsunabhängigen 
Verwaltungsjustizbehörden und die 
Generalstaatsanwaltschaft sowie die 
diesem Gesetz unterstellten Anstalten 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

1 Anstellungsbehörden sind der Regie-
rungsrat, die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, das Oberge-
richt, das Verwaltungsgericht, die übrigen 
verwaltungsunabhängigen Verwaltungs-
justizbehörden und die Generalstaatsan-
waltschaft sowie die diesem Gesetz un-
terstellten Anstalten mit eigener Rechts-
persönlichkeit. 

   

2 Der Regierungsrat kann seine Be-
fugnis auf die Direktionen und die 
Staatskanzlei übertragen. Diese kön-
nen die Befugnis durch Verordnung an 
ihnen unterstellte Organisationseinhei-
ten übertragen. 

    

2a Die Justizleitung kann ihre Befugnis 
auf die Stabsstelle für Ressourcen 
übertragen. 

2a Die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung kann ihre Befug-
nis auf die Stabsstelle für Ressourcen 
übertragen. 

   

3 Das Obergericht kann seine Befugnis 
auf die erstinstanzlichen Gerichtsbe-
hörden übertragen. 

    

4 Die Generalstaatsanwaltschaft kann 
ihre Befugnis an die leitenden Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte sowie 
die leitende Jugendanwältin oder den 
leitenden Jugendanwalt übertragen. 

    

Art.  27a 
Austrittsvereinbarung 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Ein Arbeitsverhältnis kann im gegen-
seitigen Einvernehmen durch Austritts-
vereinbarung aufgelöst werden. 

    

2 Abweichungen von diesem Gesetz 
sind zulässig betreffend Kündigungs-
frist (Art. 25 Abs. 1) und Abgangsent-
schädigung (Art. 32), wobei die Ab-
gangsentschädigung den gesetzlich 
vorgesehenen Maximalbetrag nicht 
überschreiten darf. Überdies können 
Beiträge an die Kosten einer externen 
Unterstützung bei der beruflichen 
Neuorientierung gewährt werden. 

    

3 Soweit nicht der Regierungsrat als 
Anstellungsbehörde für den Abschluss 
der Austrittsvereinbarung zuständig ist, 
sind es die Direktionen oder die 
Staatskanzlei sowie für ihren jeweili-
gen Bereich die diesem Gesetz unter-
stellten Anstalten mit eigener Rechts-
persönlichkeit im Einvernehmen mit 
der zuständigen Stelle der Finanzdi-
rektion. Die Austrittsvereinbarung wird 
im Einvernehmen mit der Direktion für 
Inneres und Justiz abgeschlossen, 
wenn die Finanzdirektion betroffen ist. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
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4 Die Justizleitung, das Obergericht, 
das Verwaltungsgericht, die übrigen 
verwaltungsunabhängigen Verwal-
tungsjustizbehörden und die General-
staatsanwaltschaft sind für ihren jewei-
ligen Bereich zuständig für den Ab-
schluss von Austrittsvereinbarungen. 
Die zuständige Stelle der Finanzdirek-
tion nimmt vorgängig dazu Stellung. 

4 Die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, das Oberge-
richt, das Verwaltungsgericht, die übrigen 
verwaltungsunabhängigen Verwaltungs-
justizbehörden und die Generalstaatsan-
waltschaft sind für ihren jeweiligen Be-
reich zuständig für den Abschluss von 
Austrittsvereinbarungen. Die zuständige 
Stelle der Finanzdirektion nimmt vorgän-
gig dazu Stellung. 

   

Art.  35 
Vorsorgerechtliche Verschuldensfeststellung 

    

1 Kündigt die Anstellungsbehörde das 
Arbeitsverhältnis, wird festgestellt, ob 
die Entlassung im Sinn der An-
spruchsvoraussetzungen für besonde-
re vorsorgerechtliche Leistungen bzw. 
für die Abgangsentschädigung unver-
schuldet ist oder nicht. Diese Feststel-
lung ist für die Vorsorgeeinrichtung 
unter Vorbehalt des Entscheides der 
BVG-Rechtspflegeinstanzen verbind-
lich. 

    

2 Zuständig für die Verschuldensfest-
stellung ist die Direktion oder die 
Staatskanzlei im Einvernehmen mit der 
Finanzdirektion, wenn sie selber oder 
eine ihr unterstellte Organisationsein-
heit Anstellungsbehörde ist. Das Ver-
schulden wird im Einvernehmen mit 
der Direktion für Inneres und Justiz 
festgestellt, wenn die Finanzdirektion 
betroffen ist. 
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3 Der Regierungsrat stellt das Ver-
schulden fest, wenn er Anstellungsbe-
hörde ist. Die zuständige Behörde 
gemäss Absatz 2 kann den Entscheid 
der Verschuldensfeststellung an den 
Regierungsrat überweisen, wenn das 
Verschulden verwaltungsintern umstrit-
ten ist. 

    

4 Die diesem Gesetz unterstellten An-
stalten mit eigener Rechtspersönlich-
keit stellen, wenn sie Anstellungsbe-
hörde gemäss Artikel 19 sind, das 
Verschulden im Einvernehmen mit der 
Finanzdirektion fest. Die Justizleitung, 
das Obergericht, das Verwaltungsge-
richt, die übrigen verwaltungsunab-
hängigen Verwaltungsjustizbehörden 
und die Generalstaatsanwaltschaft 
holen, wenn sie Anstellungsbehörde 
gemäss Artikel 19 sind, vorgängig zur 
vorsorgerechtlichen Verschuldensfest-
stellung eine Stellungnahme der zu-
ständigen Stelle der Finanzdirektion 
ein. 

4 Die diesem Gesetz unterstellten Anstal-
ten mit eigener Rechtspersönlichkeit stel-
len, wenn sie Anstellungsbehörde gemäss 
Artikel 19 sind, das Verschulden im Ein-
vernehmen mit der Finanzdirektion fest. 
Die JustizleitungJustizverwaltungsleitung, 
das Obergericht, das Verwaltungsgericht, 
die übrigen verwaltungsunabhängigen 
Verwaltungsjustizbehörden und die Gene-
ralstaatsanwaltschaft holen, wenn sie 
Anstellungsbehörde gemäss Artikel 19 
sind, vorgängig zur vorsorgerechtlichen 
Verschuldensfeststellung eine Stellung-
nahme der zuständigen Stelle der Fi-
nanzdirektion ein. 

   

Art.  52 
Ausübung eines öffentlichen Amtes 

    

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind berechtigt, öffentliche Ämter aus-
zuüben, soweit diese mit ihrer berufli-
chen Tätigkeit vereinbar sind. 
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2 Für die Ausübung öffentlicher Ämter 
können je nach Bedeutung des auszu-
übenden Amtes maximal 15 Arbeitsta-
ge pro Jahr in Anspruch genommen 
werden, ohne dass damit eine Ge-
haltskürzung oder eine Abgabepflicht 
verbunden ist. Erfordert die Ausübung 
des Amtes eine länger dauernde Ab-
wesenheit, ist der Regierungsrat bzw. 
die Justizleitung zur Regelung des 
Einzelfalles ermächtigt. Sie können in 
diesem Fall eine angemessene Ge-
haltskürzung oder eine Pflicht zur Ab-
gabe der für die Ausübung des öffent-
lichen Amtes bezogenen Entschädi-
gung festlegen. 

2 Für die Ausübung öffentlicher Ämter 
können je nach Bedeutung des auszu-
übenden Amtes maximal 15 Arbeitstage 
pro Jahr in Anspruch genommen werden, 
ohne dass damit eine Gehaltskürzung 
oder eine Abgabepflicht verbunden ist. 
Erfordert die Ausübung des Amtes eine 
länger dauernde Abwesenheit, ist der 
Regierungsrat bzw. die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung zur Regelung 
des Einzelfalles ermächtigt. Sie können in 
diesem Fall eine angemessene Gehalts-
kürzung oder eine Pflicht zur Abgabe der 
für die Ausübung des öffentlichen Amtes 
bezogenen Entschädigung festlegen. 

   

3 Der Regierungsrat regelt die Einzel-
heiten durch Verordnung. 

    

Art.  75 
Finanzierung des Gehaltsaufstiegs 

    

1 Der Regierungsrat legt jährlich den 
Anteil der Gehaltssumme fest, der für 
den generellen und individuellen Ge-
haltsaufstieg zur Verfügung steht. 

    

2 Der Anteil für den individuellen Ge-
haltsaufstieg wird so festgelegt, dass 
die Ziele des Gehaltssystems erreicht 
werden können. 
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3 In ausserordentlichen Finanzlagen 
kann der Anteil reduziert werden. Zu-
mindest der Gehaltsaufstieg, der sich 
innerhalb der im genehmigten Voran-
schlag eingestellten Lohnsumme fi-
nanzieren lässt, ist jedoch zu gewäh-
ren. 

3 In ausserordentlichen Finanzlagen kann 
der Anteil reduziert werden. Zumindest 
der Gehaltsaufstieg, der sich innerhalb 
der im genehmigten BudgetVoranschlag 
eingestellten Lohnsumme finanzieren 
lässt, ist jedoch zu gewähren. 

   

4 Der Regierungsrat kann zur Aufhe-
bung von Gehaltsrückständen zusätz-
lich Mittel zur Verfügung stellen. 

    

5 Er berichtet dem Grossen Rat perio-
disch über die Verwendung des Ge-
haltssummenanteils für den individuel-
len Gehaltsaufstieg bzw. den generel-
len Gehaltsaufstieg. 

    

Art.  81 
Justizbehörden 

    

1 Die Mitglieder des Obergerichts, des 
Verwaltungsgerichts, die Präsidentin 
oder der Präsident sowie die Vizeprä-
sidentin oder der Vizepräsident der 
Steuerrekurskommission, die General-
staatsanwältin oder der General-
staatsanwalt sind in der höchsten Ge-
haltsklasse eingereiht. 

    

2 Die Mitglieder der Justizleitung erhal-
ten eine jährliche Zulage von 4000 
Franken. Der Regierungsrat kann die-
sen Betrag der Teuerung anpassen. 

2 Die Mitglieder der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung erhalten eine 
jährliche Zulage von 4000 Franken. Der 
Regierungsrat kann diesen Betrag der 
Teuerung anpassen. 
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Art.  104 
Verfahren 
1. bei Ansprüchen gegen den Kanton 

    

1 Über streitige Ansprüche gegen den 
Kanton auf Schadenersatz oder Ge-
nugtuung erlässt die Direktion, in de-
ren Aufgabenbereich sich der an-
spruchsbegründende Sachverhalt 
ereignet hat, eine Verfügung. 

    

 1a Soweit es sich bei der für den Schaden 
verantwortlichen Person um eine Mitarbei-
terin oder einen Mitarbeiter der Gerichts-
behörden oder der Staatsanwaltschaft 
handelt, verfügt die jeweils zuständige 
Geschäftsleitung des Obergerichts oder 
des Verwaltungsgerichts bzw. die Gene-
ralstaatsanwaltschaft über den streitigen 
Anspruch. Bei Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Stabsstelle für Ressourcen 
verfügt die Justizverwaltungsleitung. 

   

2 Die Begehren auf Schadenersatz 
oder Genugtuung sind der zuständigen 
Direktion schriftlich, begründet und im 
Doppel einzureichen. 

2 Die Begehren auf Schadenersatz oder 
Genugtuung sind der zuständigen Direkti-
onBehörde schriftlich, begründet und im 
Doppel einzureichen. 

   

3 Im Übrigen richten sich das Verfah-
ren und die Rechtspflege nach den 
Bestimmungen des VRPG. 

    

Art.  107 
Verfügung 
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1 Unter Vorbehalt anders lautender 
Vorschriften dieses Gesetzes oder 
besonderer Gesetze erlässt der Ar-
beitgeber eine Verfügung, wenn bei 
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhält-
nis keine Einigung zu Stande kommt. 

    

2 Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, verfügt 

    

a die zuständige Stelle der Finanzdi-
rektion, wenn Gehaltsansprüche um-
stritten sind, 

    

b die zuständige Stelle der Finanzdi-
rektion bzw. die Justizleitung, wenn 
über Rückgriffsansprüche nach Arti-
kel 102 oder über Haftungsansprü-
che nach Artikel 103 zu entscheiden 
ist, 

b die zuständige Stelle der Finanzdirektion 
bzw. die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, wenn über 
Rückgriffsansprüche nach Artikel 102 
oder über Haftungsansprüche nach Arti-
kel 103 zu entscheiden ist, 

   

c die Anstellungsbehörde, die zustän-
dige Stelle der Direktion für Inneres 
und Justiz oder die am Vertragsver-
hältnis für den Kanton beteiligte Or-
ganisationseinheit in den übrigen 
Fällen sowie bei Streitigkeiten über 
den Gehaltsaufstieg nach Artikel 72. 

    

3 Das Verfahren ist kostenlos.     

 3. 
Der Erlass 168.11 Kantonales Anwaltsge-
setz vom 28.03.2006 (KAG) (Stand 
01.06.2013) wird wie folgt geändert: 

   



- 69 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  42 
Entschädigung 

    

1 Der Kanton bezahlt den amtlich be-
stellten Anwältinnen und Anwälten 
eine angemessene Entschädigung, die 
sich nach dem gebotenen Zeitaufwand 
bemisst und höchstens dem Honorar 
gemäss der Tarifordnung für den Par-
teikostenersatz (Art. 41) entspricht. Bei 
der Festsetzung des gebotenen Zeit-
aufwands sind die Bedeutung der 
Streitsache und die Schwierigkeit des 
Prozesses zu berücksichtigen. Ausla-
gen und Mehrwertsteuer werden zu-
sätzlich entschädigt. 

1 Der Kanton bezahlt den amtlich bestell-
ten Anwältinnen und Anwälten sowie den 
Anwältinnen und Anwälten, die für die 
ersten Einvernahmen bestellt worden sind 
(Art. 159 der Schweizerischen Strafpro-
zessordnung vom 5. Oktober 2007 [Straf-
prozessordnung, StPO]1)), eine angemes-
sene Entschädigung, die sich nach dem 
gebotenen Zeitaufwand bemisst und 
höchstens dem Honorar gemäss der Ta-
rifordnung für den Parteikostenersatz (Art. 
41) entspricht. Bei der Festsetzung des 
gebotenen Zeitaufwands sind die Bedeu-
tung der Streitsache und die Schwierigkeit 
des Prozesses zu berücksichtigen. Ausla-
gen und Mehrwertsteuer werden zusätz-
lich entschädigt. 

   

2 In Zivilrechtssachen und in verwal-
tungsrechtlichen Klageverfahren mit 
bestimmtem Streitwert sowie in Fällen, 
in denen bedeutende vermögensrecht-
liche Interessen zu wahren sind, kann 
die Entschädigung um höchstens ei-
nen Drittel erhöht werden. 

    

3 Die Aufwendungen für die Erlangung 
des Rechts auf unentgeltliche Rechts-
pflege sind nach den gleichen Regeln 
zu entschädigen. 

    

                                                   
1) SR 312.0 
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4 Der Regierungsrat regelt den Stun-
denansatz durch Verordnung. Dieser 
beträgt mindestens 190 Franken und 
höchstens 260 Franken. 

    

5 Die Entschädigung wird durch Urteil 
oder Verfügung festgesetzt. 

    

6 Die Gemeinden entschädigen die 
amtlich bestellten Anwältinnen und 
Anwälte in Verfahren vor den Gemein-
debehörden nach den gleichen 
Grundsätzen. 

    

 4. 
Der Erlass 271.1 Einführungsgesetz zur 
Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessord-
nung vom 11.06.2009 (EG ZSJ) (Stand 
01.01.2022) wird wie folgt geändert: 

   

      3.1a Assistenzstaatsanwältinnen 
und Assistenzstaatsanwälte 

        

 Art.  32b 
 

   

 1 Die Assistenzstaatsanwältinnen und 
Assistenzstaatsanwälte nehmen alle 
durch die StPO den Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten zugewiesenen Auf-
gaben und Kompetenzen wahr. Ausge-
nommen sind 

   

 a Nichtanhandnahme,    
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 b Eröffnung der Untersuchung,    

 c Antrag auf Anordnung von Untersu-
chungs- oder Sicherheitshaft sowie auf 
Haftverlängerung, 

   

 d Anordnung von Zwangsmassnahmen,    

 e Sistierung und Einstellung des Verfah-
rens, 

   

 f Erhebung und Vertretung der Anklage,    

 g Klage auf Ungültigkeit einer Ehe oder 
einer eingetragenen Partnerschaft. 

   

Art.  34 
Einvernahmen (Art. 142 StPO) 

    

1 Die Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte führen die staatsanwaltlichen 
Einvernahmen durch. 

1 Die Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te sowie die Assistenzstaatsanwältinnen 
und Assistenzstaatsanwälte führen die 
staatsanwaltlichen Einvernahmen durch. 

   

2 Haben Sachbearbeiterinnen oder 
Sachbearbeiter Strafbefehle erlassen 
(Art. 59 Abs. 2), so können sie mit 
Beschuldigten, die Einsprache erho-
ben haben, zur Klärung der Ein-
sprachegründe eine Einvernahme 
durchführen. Sie können das Protokoll 
selbst führen. 

    

Art.  38 
Anordnung, Genehmigung und Verlängerung durch die 
Zwangsmassnahmengerichte 
1. Haftentscheide 
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1 Für die Haftentscheide sind zustän-
dig 

1 Für die HaftentscheideDie regionalen 
Zwangsmassnahmengerichte sind bei 
entsprechenden Gesuchen der regionalen 
Staatsanwaltschaften Berner Jura-
Seeland, Emmental-Oberaargau und 
Oberland sowie der jeweiligen Regional-
gerichte zuständig für die Anordnung 

   

a das kantonale Zwangsmassnahmen-
gericht bei Gesuchen der kantonalen 
Staatsanwaltschaften und der regio-
nalen Staatsanwaltschaft Bern-
Mittelland, bei Gesuchen gegen An-
ordnungen dieser Staatsanwaltschaf-
ten sowie bei Gesuchen des Wirt-
schaftsstrafgerichts und des Regio-
nalgerichts Bern-Mittelland, 

a Aufgehoben.    

b die regionalen Zwangsmassnahmen-
gerichte bei Gesuchen der regiona-
len Staatsanwaltschaften Berner Ju-
ra-Seeland, Emmental-Oberaargau 
und Oberland, bei Gesuchen gegen 
Anordnungen dieser Staatsanwalt-
schaften und bei Gesuchen der dor-
tigen Regionalgerichte. 

b Aufgehoben.    

 c der Untersuchungshaft (Abs. 2 Bst. b),    

 d der Sicherheitshaft (Abs. 2 Bst. e), d der Sicherheitshaft ohne 
vorbestehende Untersu-
chungshaft (Abs. 2 Bst. e), 

 d der Sicherheitshaft 
(Abs. 2 Bst. e) ohne 
vorbestehende Unter-
suchungshaft, 
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 e der Ersatzmassnahmen (Abs. 2 Bst. h), e der Ersatzmassnahmen 
ohne vorbestehende Un-
tersuchungshaft (Abs. 2 
Bst. h), 

 e der Ersatzmass-
nahmen (Abs. 2 Bst. h) 
ohne vorbestehende 
Untersuchungshaft, 

 f der Haft im selbstständigen Verfahren 
betreffend Friedensbürgschaft (Abs. 2 
Bst. k), 

   

 g der Sicherheitshaft zur Sicherung von 
Rückversetzungsverfahren und selbst-
ständigen nachträglichen richterlichen 
Entscheiden (Abs. 2 Bst. m). 

   

 1a Das kantonale Zwangsmassnahmenge-
richt ist zuständig für 

   

 a sämtliche Haftentscheide bei Gesuchen 
der kantonalen Staatsanwaltschaften 
und der regionalen Staatsanwaltschaft 
Bern-Mittelland sowie bei Gesuchen des 
Wirtschaftsstrafgerichts, 

   

 b die Überprüfung sämtlicher Anordnun-
gen der regionalen und der kantonalen 
Staatsanwaltschaften auf Gesuch hin, 

   

 c alle übrigen in Absatz 1 nicht den regio-
nalen Zwangsmassnahmengerichten 
zugewiesenen Haftentscheide nach Ab-
satz 2 bei entsprechenden Gesuchen 
der regionalen Staatsanwaltschaften 
Berner Jura-Seeland, Emmental-
Oberaargau und Oberland und der je-
weiligen Regionalgerichte. 
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2 Als Haftentscheide gelten Entscheide 
über 

    

a die Spitaleinweisung zwecks Begut-
achtung (Art. 186 Abs. 2 StPO), 

    

b die Anordnung der Untersuchungs-
haft (Art. 226 StPO), 

    

c die Verlängerung der Untersu-
chungshaft (Art. 227 StPO), 

    

d Gesuche um Entlassung aus der 
Untersuchungshaft (Art. 228 StPO), 

    

e die Anordnung der Sicherheitshaft 
(Art. 229 StPO), 

    

f Gesuche um Entlassung aus der 
Sicherheitshaft (Art. 230 StPO), 

    

g Einschränkungen des freien Verkehrs 
zwischen der inhaftierten Person und 
der Verteidigung (Art. 235 Abs. 4 
StPO), 

    

h Ersatzmassnahmen (Art. 237 StPO) 
sowie Hafturlaub während des Vor-
verfahrens und des erstinstanzlichen 
Hauptverfahrens, , 

h Ersatzmassnahmen (Art. 237 StPO) 
sowie Hafturlaub während des Vorver-
fahrens und des erstinstanzlichen 
Hauptverfahrens, , [FR: unverändert] 

   

i die Anordnung von Friedensbürg-
schaft (Art. 373 Abs. 1 StPO), 
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k die Anordnung von Haft im selbst-
ständigen Verfahren betreffend Frie-
densbürgschaft (Art. 373 Abs. 5 
StPO), 

    

l die Fortsetzung von Haft zur Siche-
rung des Vollzugs eines Strafbefehls 
(Art. 440 Abs. 2 Bst. b StPO), 

    

m die Anordnung von vollzugsrechtli-
cher Sicherheitshaft zur Sicherung 
von Rückversetzungsverfahren und 
selbstständigen nachträglichen rich-
terlichen Entscheiden (Art. 28 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 über 
den Justizvollzug [Justizvollzugsge-
setz, JVG]1)). 

    

Art.  39 
2. Entscheide über Entsiegelungsgesuche 

    

1 Die Zuständigkeit für die Behandlung 
von Gesuchen um Entsiegelung von 
Aufzeichnungen und Gegenständen 
(Art. 248 Abs. 3 Bst. a StPO) richtet 
sich sinngemäss nach Artikel 38 Ab-
satz 1. 

1 Die Zuständigkeit für Für die Behand-
lung von Gesuchen um Entsiegelung von 
Aufzeichnungen und Gegenständen (Art. 
248 Abs. 3 Bst. a StPO) richtet sich sinn-
gemäss nach Artikel 38 Absatz 1ist das 
kantonale Zwangsmassnahmengericht 
zuständig. 

   

Art.  46a 
DNA-Analysen 

    

                                                   
1) BSG 341.1 
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1 In Strafverfahren ausserhalb der 
StPO richtet sich die Zuständigkeit zur 
Anordnung von Probenahmen und 
Analysen nach Artikel 7 des Bundes-
gesetzes vom 20. Juni 2003 über die 
Verwendung von DNA-Profilen im 
Strafverfahren und zur Identifizierung 
von unbekannten oder vermissten 
Personen (DNA-Profil-Gesetz)1). Straf-
untersuchungsbehörde im Sinne von 
Artikel 7 Absatz 1 und 2 des DNA-
Profil-Gesetzes ist die Staatsanwalt-
schaft, richterliche Behörde im Sinn 
von Artikel 7 Absatz 3 des DNA-Profil-
Gesetzes das kantonale Zwangs-
massnahmengericht. 

    

2 Probenahmen und Analysen zur 
Identifizierung ausserhalb von Straf-
verfahren (Art. 6 DNA-Profil-Gesetz) 
können auch durch die Polizei ange-
ordnet werden. 

    

3 Die zuständige Stelle der Justizlei-
tung ist die zentrale kantonale Stelle, 
welche der verantwortlichen Bundes-
behörde das Eintreten der gesetzli-
chen Voraussetzungen für die Lö-
schung von Profilen nach den Artikeln 
16 bis 19 des DNA-Profil-Gesetzes zu 
melden hat. 

3 Die zuständige Stelle der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung ist die zentrale 
kantonale Stelle, welche der verantwortli-
chen Bundesbehörde das Eintreten der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Löschung von Profilen nach den Artikeln 
16 bis 19 des DNA-Profil-Gesetzes zu 
melden hat. 

   

                                                   
1) SR 363 
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4 Die Behörde, die zuletzt mit der Sa-
che befasst war, informiert die zentrale 
kantonale Stelle umgehend über das 
Eintreten der gesetzlichen Löschungs-
voraussetzungen und holt gegebenen-
falls die nach Artikel 17 des DNA-
Profil-Gesetzes erforderliche richterli-
che Zustimmung ein. 

    

Art.  46b 
Löschung von biometrischen erkennungsdienstlichen 
Daten des Bundes 

    

1 Die zuständige Stelle der Justizlei-
tung ist die zentrale kantonale Stelle, 
die der verantwortlichen Bundesbe-
hörde das Eintreten der gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Löschung 
von biometrischen erkennungsdienstli-
chen Daten nach den Artikeln 17 bis 
21 der Verordnung des Bundesrates 
vom 6. Dezember 2013 über die Bear-
beitung biometrischer erkennungs-
dienstlicher Daten1) zu melden hat. 

1 Die zuständige Stelle der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung ist die zentrale 
kantonale Stelle, die der verantwortlichen 
Bundesbehörde das Eintreten der gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Löschung 
von biometrischen erkennungsdienstli-
chen Daten nach den Artikeln 17 bis 21 
der Verordnung des Bundesrates vom 6. 
Dezember 2013 über die Bearbeitung 
biometrischer erkennungsdienstlicher 
Daten2) zu melden hat. 

   

2 Die Behörde, die zuletzt mit der Sa-
che befasst war, informiert die zentrale 
kantonale Stelle umgehend über das 
Eintreten der gesetzlichen Löschungs-
voraussetzungen und holt gegebenen-
falls die nach Artikel 19 der Verord-
nung nach Absatz 1 erforderliche rich-
terliche Zustimmung ein. 

    

                                                   
1) SR 361.3 
2) SR 361.3 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  59 
Strafbefehlsverfahren 
1. Strafbefehlskompetenzen 

    

1 Der Erlass eines Strafbefehls obliegt 
den Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten. 

1 Der Erlass eines Strafbefehls obliegt den 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
sowie den Assistenzstaatsanwältinnen 
und Assistenzstaatsanwälten. 

   

2 Unter der Verantwortung einer 
Staatsanwältin oder eines Staatsan-
walts und gestützt auf ihre persönli-
chen Pflichtenhefte können erfahrene 
Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter der Staatsanwaltschaft Strafbe-
fehle für Übertretungen erlassen, so-
weit sich die Höhe der ausgefällten 
Busse aus einem gesetzlichen Bus-
senkatalog oder aus auf kantonaler 
Ebene festgelegten und von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft genehmigten 
Richtlinien ergibt. 

    

      4.1a Assistenzjugendanwältinnen 
und Assistenzjugendanwälte 

        

 Art.  84a 
 

   

 1 Die Assistenzjugendanwältinnen und 
Assistenzjugendanwälte nehmen alle 
durch die JStPO und die StPO den Ju-
gendanwältinnen und Jugendanwälten 
zugewiesenen Aufgaben und Kompeten-
zen wahr. Ausgenommen sind 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 a Nichtanhandnahme,    

 b Eröffnung der Untersuchung,    

 c Antrag auf Anordnung von Untersu-
chungs- oder Sicherheitshaft sowie auf 
Haftverlängerung, 

   

 d Anordnung von Zwangsmassnahmen,    

 e Sistierung und Einstellung des Verfah-
rens, 

   

 f Erhebung und Vertretung der Anklage,    

 g Klage auf Ungültigkeit einer Ehe oder 
einer eingetragenen Partnerschaft, 

   

 h Unterhaltsklage,    

 i Anordnung und Aufhebung der vorsorgli-
chen Schutzmassnahmen, der ambulan-
ten Behandlung und Unterbringung. 

   

Art.  93 
Festlegung der Vollzugskostenbeiträge 

    

1 Die Jugendanwaltschaft hat in jedem 
Massnahmenvollzugsfall die finanziel-
len Verhältnisse der Unterhaltspflichti-
gen abzuklären. Diese sind zur sach-
dienlichen Mitarbeit verpflichtet. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2 Die Jugendanwältin oder der Ju-
gendanwalt schliesst mit den Unter-
haltspflichtigen einen Unterhaltsvertrag 
ab. Die darin festzusetzenden Voll-
zugskostenbeiträge werden grundsätz-
lich in analoger Anwendung der Be-
rechnungsgrundsätze des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2020 über die Leis-
tungen für Kinder mit besonderem 
Förder- und Schutzbedarf (KFSG)1) 
und dessen Ausführungsverordnung 
bestimmt. Der Unterhaltsvertrag wird 
der Leitung der Jugendanwaltschaft 
zur Genehmigung vorgelegt. 

2 Die Jugendanwältin, der Jugendanwalt, 
die Assistenzjugendanwältin oder der 
JugendanwaltAssistenzjugendanwalt 
schliesst mit den Unterhaltspflichtigen 
einen Unterhaltsvertrag ab. Die darin fest-
zusetzenden Vollzugskostenbeiträge wer-
den grundsätzlich in analoger Anwendung 
der Berechnungsgrundsätze  des Geset-
zes vom 3. Dezember 2020 über die Leis-
tungen für Kinder mit besonderem Förder- 
und Schutzbedarf  (KFSG)2) und dessen 
Ausführungsverordnung bestimmt.  Der 
Unterhaltsvertrag wird der Leitung der 
Jugendanwaltschaft zur Genehmigung 
vorgelegt. 

   

3 …     

4 Kommt eine vertragliche Einigung 
nicht zustande oder wird die Genehmi-
gung verweigert, reicht die Jugendan-
waltschaft beim zuständigen Zivilge-
richt eine Unterhaltsklage ein. 

    

 5. 
Der Erlass 620.0 Gesetz über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen vom 
26.03.2002 (FLG) (Stand 01.01.2020) 
wird wie folgt geändert: 

   

Art.  36a 
Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaft 

    

                                                   
1) BSG 213.319 
2) BSG 213.319 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1 Die Gerichtsbehörden und die 
Staatsanwaltschaft führen eine Beson-
dere Rechnung gemäss Artikel 36. 

    

2 In Abweichung von Artikel 36 Absatz 
2 regelt die Justizleitung die Art und 
Weise der Rechnungsführung durch 
Reglement. Die fachliche und techni-
sche Integration in das Finanz- und 
Rechnungswesen des Kantons und in 
die gesamtstaatlichen Prozesse ist zu 
gewährleisten. 

2 In Abweichung von Artikel 36 Absatz 2 
regelt die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung die Art und Wei-
se der Rechnungsführung durch Regle-
ment. Die fachliche und technische In-
tegration in das Finanz- und Rechnungs-
wesen des Kantons und in die gesamt-
staatlichen Prozesse ist zu gewährleisten. 

   

Art.  48 
Neue und gebundene Ausgaben 

    

1 Eine Ausgabe ist neu,     

a wenn ein Entscheidungsspielraum 
besteht bezüglich ihrer Höhe, des 
Zeitpunkts ihrer Vornahme oder an-
derer Modalitäten, 

    

b wenn ein Gesetz die Ausgabe als 
neu qualifiziert. 

    

2 Eine Ausgabe ist gebunden, wenn 
sie nicht nach Absatz 1 neu ist. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Ausgabenbewilligungen des Regie-
rungsrates einschliesslich des Vortrags 
dazu, welcher die Gebundenheit ein-
lässlich begründet, sind der Finanz-
kommission des Grossen Rates zur 
Kenntnis zu bringen, wenn diese Aus-
gaben, wären sie neu, in die Zustän-
digkeit des Grossen Rates fallen wür-
den. 

3 Ausgabenbewilligungen des Regie-
rungsrates oder der Justizverwaltungslei-
tung einschliesslich des Vortrags dazu, 
welcherder die Gebundenheit einlässlich 
begründet, sind der Finanzkommission 
bzw. der Justizkommission des Grossen 
Rates zur Kenntnis zu bringen, wenn die-
se Ausgaben, wären sie neu, in die Zu-
ständigkeit des Grossen Rates fallen wür-
den. 

   

4 Ausgabenbewilligungen des Regie-
rungsrates sind überdies im Amtsblatt 
zu veröffentlichen, wenn die bewilligten 
gebundenen Ausgaben, wären sie 
neu, der fakultativen Volksabstimmung 
unterstehen würden. 

4 Ausgabenbewilligungen des Regie-
rungsrates  oder 
der Justizverwaltungsleitung sind über-
dies im Amtsblatt zu veröffentlichen, wenn 
die bewilligten gebundenen Ausgaben, 
wären sie neu, der fakultativen Volksab-
stimmung unterstehenunterliegen würden. 

   

Art.  56 
Kreditübertragung 

    

1 Nicht beanspruchte Voranschlags-
kredite der Betriebsbuchhaltung kön-
nen durch den Regierungsrat mittels 
Kreditübertragung einmalig auf das 
nächste Rechnungsjahr übertragen 
werden, wenn eine projektbedingte 
Verzögerung vorliegt und höchstens 
ein Drittel der gesamten Projektkosten 
übertragen werden. 

1 Nicht beanspruchte Voranschlagskredite 
der Betriebsbuchhaltung können durch 
den Regierungsrat mittels oder die Justiz-
verwaltungsleitung durch Kreditübertra-
gung einmalig auf das nächste Rech-
nungsjahr übertragen werden, wenn eine 
projektbedingte Verzögerung vorliegt und 
höchstens ein Drittel der gesamten Pro-
jektkosten übertragen werdenwird. 

   

2 Übertragen wird der Saldo des nicht 
beanspruchten Voranschlagskredits. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Der Regierungsrat passt gleichzeitig 
mit der Kreditübertragung in der Be-
triebsrechnung die entsprechenden 
Positionen in der Erfolgsrechnung, der 
Investitionsrechnung und bei den 
Staatsbeiträgen an. 

3 Der Regierungsrat oder die Justizverwal-
tungsleitung passt gleichzeitig mit der 
Kreditübertragung in der Betriebsrech-
nung die entsprechenden Positionen in 
der Erfolgsrechnung, der Investitions-
rechnung und bei den Staatsbeiträgen an. 

   

4 Die Kreditübertragungen werden dem 
Grossen Rat im Rahmen des Ge-
schäftsberichts zur Kenntnis gebracht. 

    

 6. 
Der Erlass 622.1 Gesetz über die Finanz-
kontrolle vom 01.12.1999 (Kantonales 
Finanzkontrollgesetz, KFKG) (Stand 
01.07.2021) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  16a 
Sonderprüfungen 

    

1 Sonderprüfungen erfolgen durch die 
Finanzkontrolle oder Dritte. 

    

2 Sie erfolgen     

a auf Anordnung der Finanzkommissi-
on, der Geschäftsprüfungskommissi-
on, der Justizkommission, des Re-
gierungsrates oder der Justizleitung, 

a auf Anordnung der Finanzkommission, 
der Geschäftsprüfungskommission, der 
Justizkommission, des Regierungsrates 
oder der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, 

   

b auf Antrag einer Direktion, der 
Staatskanzlei, der obersten Gerichte 
oder der Generalstaatsanwaltschaft. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3 Sonderprüfungsaufträge an Dritte 
erteilt die Finanzkommission, die Ge-
schäftsprüfungskommission, die Jus-
tizkommission, der Regierungsrat oder 
die Justizleitung. Dritte sind vertraglich 
auf Verfassung und Gesetz zu ver-
pflichten, insbesondere auf die Ge-
heimhaltung der gewonnenen Informa-
tionen und Erkenntnisse. 

3 Sonderprüfungsaufträge an Dritte erteilt 
die Finanzkommission, die Geschäftsprü-
fungskommission, die Justizkommission, 
der Regierungsrat oder die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. Dritte sind ver-
traglich auf Verfassung und Gesetz zu 
verpflichten, insbesondere auf die Ge-
heimhaltung der gewonnenen Informatio-
nen und Erkenntnisse. 

   

Art.  17 
Beratung 

    

1 Die Finanzkommission, die Ge-
schäftsprüfungskommission, die Jus-
tizkommission, der Regierungsrat, die 
Justizleitung, die Direktionen, die 
Staatskanzlei, die obersten Gerichte 
und die Generalstaatsanwaltschaft 
können sich in Fachfragen von der 
Finanzkontrolle beraten lassen. 

1 Die Finanzkommission, die Geschäfts-
prüfungskommission, die Justizkommissi-
on, der Regierungsrat, die Justizleitung
Justizverwaltungsleitung, die Direktionen, 
die Staatskanzlei, die obersten Gerichte 
und die Generalstaatsanwaltschaft kön-
nen sich in Fachfragen von der Finanz-
kontrolle beraten lassen. 

   

Art.  21 
Geschäftsverkehr mit dem Regierungsrat und der 
Justizleitung 

Art.  21 
Geschäftsverkehr mit dem Regierungsrat und der Justizlei-
tungJustizverwaltungsleitung 

   

1 Die Finanzkontrolle verkehrt direkt 
mit dem Regierungsrat und der Justiz-
leitung. 

1 Die Finanzkontrolle verkehrt direkt mit 
dem Regierungsrat und der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. 

   

2 Die Vorsteherin oder der Vorsteher 
der Finanzkontrolle trifft sich periodisch 
mit dem Regierungsrat bzw. der Justiz-
leitung zu einer Aussprache. 

2 Die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle trifft sich periodisch mit 
dem Regierungsrat bzw. der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung zu einer Aus-
sprache. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  24 
 

    

1 Die Finanzkontrolle teilt der geprüften 
Stelle und der betroffenen Direktion, 
der Staatskanzlei, den obersten Ge-
richten, der Generalstaatsanwaltschaft 
oder der betroffenen kantonalen An-
stalt die Ergebnisse ihrer Prüfung 
schriftlich mit. 

    

2 Bei der Prüfung von Organisationen 
und Personen ausserhalb der kantona-
len Verwaltung werden die Ergebnisse 
der Prüfung zusätzlich auch dem zu-
ständigen Amt mitgeteilt. 

    

3 Die Ergebnisse der Prüfung der Jah-
resrechnung teilt die Finanzkontrolle 
der Finanzkommission, der Geschäfts-
prüfungskommission, dem Regie-
rungsrat, den Direktionen und der 
Staatskanzlei mit. Der Justizkommissi-
on und der Justizleitung werden die sie 
betreffenden Ergebnisse mitgeteilt. 

3 Die Ergebnisse der Prüfung der Jahres-
rechnung teilt die Finanzkontrolle der 
Finanzkommission, der Geschäftsprü-
fungskommission, dem Regierungsrat, 
den Direktionen und der Staatskanzlei 
mit. Der Justizkommission und der Justiz-
leitungJustizverwaltungsleitung werden 
die sie betreffenden Ergebnisse mitgeteilt. 

   

4 Die Ergebnisse der Prüfung der Jah-
resrechnung kantonaler Anstalten teilt 
die Finanzkontrolle der Anstalt, der 
Finanzkommission, der Geschäftsprü-
fungskommission , dem Regierungsrat 
und der zuständigen Direktion mit. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

5 Die Ergebnisse von Spezialprüfun-
gen gemäss Artikel 16 Buchstabe a 
teilt sie der geprüften Stelle und der 
zuständigen Direktion mit. 

    

6 Die Ergebnisse von Sonderprüfungen 
teilt sie der auftraggebenden Stelle 
und der zuständigen Direktion, der 
Staatskanzlei oder der Justizleitung 
sowie der geprüften Stelle mit. 

6 Die Ergebnisse von Sonderprüfungen 
teilt sie der auftraggebenden Stelle und 
der zuständigen Direktion, der Staats-
kanzlei oder der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung sowie der ge-
prüften Stelle mit. 

   

7 Die wesentlichen Ergebnisse der 
Prüfungen teilt sie im Rahmen ihrer 
Quartalsberichte der Finanzkommissi-
on, der Geschäftsprüfungskommission 
und dem Regierungsrat mit. Der Jus-
tizkommission und der Justizleitung 
werden die sie betreffenden wesentli-
chen Ergebnisse mitgeteilt. 

7 Die wesentlichen Ergebnisse der Prü-
fungen teilt sie im Rahmen ihrer Quartals-
berichte der Finanzkommission, der Ge-
schäftsprüfungskommission und dem 
Regierungsrat mit. Der Justizkommission 
und der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung werden die sie 
betreffenden wesentlichen Ergebnisse 
mitgeteilt. 

   

8 Bestehen Hinweise auf strafbare 
Handlungen, meldet die Finanzkontrol-
le diese der zuständigen Direktion, der 
Staatskanzlei oder der Justizleitung. 
Wird die zuständige Direktion, die 
Staatskanzlei oder die Justizleitung 
nicht innert angemessener Frist tätig, 
kann die Finanzkontrolle direkt an die 
für die Strafverfolgung zuständige 
Gerichtsbehörde gelangen. Sie infor-
miert darüber den Regierungsrat, die 
Finanzkommission und die Justiz-
kommission, soweit diese betroffen ist. 

8 Bestehen Hinweise auf strafbare Hand-
lungen, meldet die Finanzkontrolle diese 
der zuständigen Direktion, der Staats-
kanzlei oder der Justizleitung
Justizverwaltungsleitung. Wird die zu-
ständige Direktion, die Staatskanzlei oder 
die JustizleitungJustizverwaltungsleitung 
nicht innert angemessener Frist tätig, 
kann die Finanzkontrolle direkt an die für 
die Strafverfolgung zuständige Gerichts-
behörde gelangen. Sie informiert darüber 
den Regierungsrat, die Finanzkommission 
und die Justizkommission, soweit diese 
betroffen ist. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Diese Änderung tritt am XX.XX.XXXX in 
Kraft. 

Diese Gesetzesänderung 
tritt zusammen mit der 
Änderung der Kantonsver-
fassung vom X. Juni 2022 
(Justizverfassung) in Kraft. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 Bern, 16. September 2021 Bern, 6. April 2022 Bern, 11. Mai 2022 

 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Gullotti 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Gnägi 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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